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Die Schneiderei

„Mary´s Flickstube“
Inh. Maria Strominski,

Friedrich-Ebert-Str. 95a
Erzhausen

Nach telefonischer Vereinbarung 
bin ich für Sie da.

0172/6720193  oder
06150/7793

noch in 2022 verfügbar

1 Rempp Musterküche-Abverkauf
Inselküche mit angebautem Tisch, 
Holzteile Listenpreis 9441,– Euro  Abhol Barpreis 1999,– Euro 
Lieferung und Montage gegen Berechnung.

Schreinerei und Bestattungen
Weiterstadt-Gräfenhausen, 
Wixhäuser Straße 3

Tel.: 06150-52688

Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand,
wir haben die perfekten Werbemaßnahmen
für Ihr Unternehmen.

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen dürfen alle Leser und Leserinnen die mindestens 18 Jahre alt und nicht 
Mitarbeiter des Verlags sind. Die Gewinner werden nach der Ziehung telefonisch benachrichtigt. Die Gewinne sind 
nicht übertragbar und nicht in bar auszahlbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist Freitag, 22. April 2022 – Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt telefonisch.
(Bitte denken Sie daran eine Telefonnummer anzugeben, unter der Sie tagsüber erreichbar sind)
printdesign24 GmbH, Röntgenstraße 15, 64291 Darmstadt-Arheilgen, info@printdesign24.de
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WIE VIELE HASEN HABEN SICH VERSTECKT?WIE VIELE HASEN HABEN SICH VERSTECKT?

Kreuz und quer hat sich der Osterhase 
im Erzhäuser Anzeiger versteckt.

Zählen Sie die Osterhasen und nennen Sie uns die Lösung.
Aber Vorsicht – ein falscher Hase hat sich eingeschlichen.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
5x zwei Arheilger Goldstücke (im Wert von jeweils 10 Euro).

Viel Vergnugen! PS
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Seltene Kronenkonfi rmation in Erzhausen
(erzhausen, gW) auch in erz-
hausen ist es zu einer schö-
nen tradition geworden, die 
verschiedenen Jubiläen der 
Konfi rmation, zum Beispiel 
das 50-jährige, das 60-jährige 
oder das 65-jährige Jubiläum, 
mit einem gottesdienst und 
einem anschließenden Bei-
sammensein zu feiern.
in der obigen reihenfolge 
werden diese Jubiläen golde-
ne, Diamantene und eiserne 
Konfi rmation genannt. Da-
nach folgen die gnadenkon-
fi rmation (70 Jahre) sowie die 
sehr seltene Kronenkonfi rma-
tion (75 Jahre) und die noch 
viel seltenere eichenkonfi r-
mation (80 Jahre).
am diesjährigen palmsonn-
tag, den 10. april 2022, war es 
wieder einmal soweit: es gab 
eine Kronenkonfi rmation zu 
feiern! Vor 75 Jahren, eben-
falls am palmsonntag des 
Jahres 1947, waren kurz nach 
Kriegsende die Mädchen 
und Jungen des geburtsjahr-
ganges 1932/1933 in der 
evangelischen Kirche von 
erzhausen vom damaligen 
pfarrer Metzger konfi rmiert 
worden.
es liegt in der natur der 
sache, bei einer Kronenkon-
fi rmation sind die Jubilare 
schon 89 bis 90 Jahre alt. Da 
haben sich dann doch schon 
bei Vielen etliche Wehweh-
chen eingestellt. Von den 
Konfi rmanden des Jahres 
1947 konnten nur noch we-
nige an der Feier der Kronen-
konfi rmation teilnehmen und 
für viele wäre die teilnahme 
an einem gottesdienst in der 
Kirche zu schwierig gewe-
sen. so entschloss man sich 
schweren herzens, auf einen 
Jubiläumsgottesdienst zu 
verzichten und sich nur zu ei-
nem gemeinsamen essen und 
Kaffeetrinken im erzhäuser 
Bürgerhaus zu treffen. nach 
einem schönen Beisammen-
sein mit vielen erinnerungen, 

oft zusammen mit den ehe-
partnern, stellte man sich zu 
einem gruppenfoto auf. auf 
diesem gruppenbild sieht 
man, von links nach rechts, 

erwin Keil, erika simon, erich 
lotz, liane haaß, heinz Wan-
nemacher, gretel Bernhard, 
Dieter Blessing und erika 
Krämer.

Dieses gemeinsame gruppen-
bild wird alle Kronenkonfi r-
manden noch lange an diesen 
schönen tag im erzhäuser 
Bürgerhaus erinnern!



 printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@erzhaeuser-anzeiger.de  ·  www.erzhaeuser-anzeiger.de

Seite 2Donnerstag, 14. April 2022

AMTLICHE
BEKANNTMACHUNG
der Gemeinde Erzhausen

Herausgeber
 Verantwortlich für den Druck, 
Verlag und Inhalt
Bernd Hassenzahl
printdesign24 GmbH
Röntgenstraße 15
64291 DA-Arheilgen

Kontakt
Tel.  06151 78 66 888
Fax  06151 78 66 830
E-Mail  info@arheilger-post.de
 info@erzhaeuser-anzeiger.de
Web  www.printdesign24.de
Copyright & Urheberrecht
  Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Verlags. Alle 
Urheberrechte vorbehalten. Nicht namentlich 
gekennzeichnete Artikel stehen nicht unter Ver-
antwortung des Verlags. Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung des Herausgebers wieder. Für unverlangt 
eingesendete Manuskripte und Bilder wird keine 
Haftung übernommen.

Bezug
Kostenfrei in alle Haushalte des 
Verteilungsgebietes

Erscheinungsweise
wöchentlich

Aufl agen
   Arheilger Post 17.000
Erzhäuser Anzeiger 3.500

 IMPRESSUM

St
an

d 
Ja

nu
ar

 2
02

2

Ärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer

für Wochenenden und Feiertage
116 117

Klinikum Darmstadt, EG Frauenklinik
Darmstadt, Grafenstraße 9

Apothekendienst
So., 17. April: Löwen-Apotheke,

Rheinstr. 25, Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 292 323

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen: Brand- und Katastrophenschutz

Offenbach – Notdienst d. Westkreises Offenbach
Telefon 0 18 05 / 60 70 11

Pflegedienst
Diakoniestation: Tel.-Nr. 0 61 50 / 18 99 18

Psychiatrischer Notdienst
für den Landkreis Darmstadt-Dieburg,

Tel. 0 61 51 / 1 59 49 00, erreichbar Freitag,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen

von 18 bis 23 Uhr.
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Auflösung des Rätsels

WWP09/8

Viel Spaß beim Rätseln!

Röntgenstraße 15 | 64291 Darmstadt
06151-78 66 888 | info@printdesign24.de

Schließung des Recyclinghofes
am Ostersamstag

Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass der Recyclinghof der 
Gemeinde Erzhausen am Ostersamstag, 16.04.2022, wie jedes Jahr ge-
schlossen bleibt.

Erzhausen, 14.04.2022

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort
Die Gemeindeverwaltung gibt bekannt, dass am

Dienstag, 19. April 2022, 14:00 – 16:00 Uhr,
im Rathaus, Seniorentreff, Rodenseestr. 3,

eine freie Bürgersprechstunde mit dem Schutzmann vor Ort stattfindet. 
Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht nötig. Herr Polizeioberkommis-
sar Matthias Funk steht Ihnen für Fragen im Bereich Sicherheit und Ord-
nung zur Verfügung.

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Online-Terminvergabe im Rathaus
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit dem 17.02.2022 können Sie Ihre Termine im Rathaus für folgen-
de Dienstleistungen online buchen:

Einwohnermeldeamt (z.B. Antrag Personalausweis und Reise-
pass, An- und Ummeldung, Meldebescheinigung, Führungs-
zeugnis, Fischereischein, Beglaubigungen), Gewerbeamt und 
Fundbüro.

Auf unserer Homepage (www.erzhausen.eu) können Sie über den 
Button

 

einen Termin vereinbaren.

Anfragen können Sie auch telefonisch unter (0 61 50) 97 67 - 0 
oder per E-Mail an ewo@erzhausen.de richten. 

Erzhausen, 14.04.2022

gez.
- Lange -
(Bürgermeisterin)

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

zwei Aushilfen für den „Bauhof“
auf geringfügiger Basis (m/w/d).

Die Stellen sind befristet zu besetzen.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
22.04.2022 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386 
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum 01.07.2022 einen                                                                             

Fachbereichsleiter (m/w/d) für den
Fachbereich Technische Verwaltung.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe 12 TVöD zur Verfügung. Die wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 39,00 Stunden.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
17.04.2022 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386 
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Die Gemeinde Erzhausen (8000 Einwohner)
sucht zum 01.06.2022 eine                                                                             

KiTa-Leitung (m/w/d) für die
Kindertagesstätte „Sandhügel“.

Für die Aufgabenwahrnehmung steht eine unbefristete Stelle der 
Entgeltgruppe S16 TVöD-SuE zur Verfügung. Die wöchentliche Ar-
beitszeit beträgt 39,00 Stunden.
Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer 
Homepage www.erzhausen.de unter der Rubrik Stellenausschrei-
bungen einsehen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte, bis 
15.04.2022 an den:
Gemeindevorstand der Gemeinde Erzhausen, Postfach 28, 64386 
Erzhausen oder per E-Mail an personalverwaltung@erzhausen.de

Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)
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Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)

Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)
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Hundeverein Erzhausen

Erstes Obedience
Turnier 2022

(erzhausen, Mg) am sonn-
tag, den 10.04.2022, führte 
der hundeverein erzhausen 
sein erstes obedience tur-
nier in diesem Jahr durch. 
insgesamt gingen 14 hund-
Mensch-teams an den start, 
drei davon aus dem eigenen 
Verein. gerichtet wurden 
alle teams von Conny hupka 
(obfrau für obedience in 
unserem „Dachverband“). in 
der Beginner-Klasse startete 
zum ersten Mal lena Zahn mit 
ihrem Border Collie Ben und 
belegte einen wunderbaren 1. 
platz mit unglaublichen tollen 
288 punkten (von insgesamt 
320 möglichen). andrea rot-
ter startete gleich zweimal 
in der höchsten Klasse 3… 
einmal mit ihrem golden ret-
riever snooker und dann noch 
einmal mit Copper, ebenfalls 
ein „goldie“. snooker und 

andrea erreichten insgesamt 
sehr gute 250,5 punkte, mit 
Copper erreichte andrea gute 
222 punkte. herzliche glück-
wünsche an alle teams!
Der hVe bedankt sich außer-
dem ganz herzlich für alle 
helfenden hände, ohne die 
ein solches turnier nicht 
durchzuführen wäre, beson-
ders nochmal bei der richterin 
Conny hupka und den ring-
stewards Jessica neumeister 
und roland griesch.
ein ganz besonderer Dank gilt 
dem reWe Markt in erzhau-
sen, der heegBaCh apotheke 
in erzhausen, dem Kölle-Zoo 
in Weiterstadt, dem Freßnapf 
in riedstadt sowie der Firma 
Msgyurko aus riedstadt. sie 
alle haben uns viele, schö-
ne sachen gespendet, über 
die sich alle teilnehmer des 
turnier’s sehr gefreut haben.

Links Lena Zahn mit Ben und rechts Andrea Rotter mit Snooker 
und Copper.

Auszug aus der Niederschrift über die
9. Sitzung der Gemeindevertretung am Montag, 

28.03.2022, 20.00 Uhr, im großen Saal des
Bürgerhauses, Rodenseestr. 9

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und evtl. Einwendungen
gegen die Niederschrift der letzten Sitzung
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer begrüßt um 
20:06 Uhr die Anwesenden und eröffnet die ordnungsgemäß und 
mit verkürzter Ladungsfrist einberufene 9. Sitzung der Gemein-
devertretung. Ein besonderer Gruß geht an Wolfgang Görg vom 
Darmstädter Echo der die letzte Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Erzhausen vor seinem Ruhestand begleitet. Bürger-
meisterin Claudia Lange und Tanja Launer bedanken sich für die jah-
relange gute Zusammenarbeit und überreichen ein kleines Präsent. 
Im Anschluss wird die Beschlussfähigkeit mit 21 Mitgliedern festge-
stellt. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzungen 
vom 17.02.2022 liegen nicht vor und werden auch nicht erhoben.

2. Bericht des Gemeindevorstandes
Bürgermeisterin Claudia Lange berichtet für den Gemeindevorstand:

Haushalt 2022 genehmigt
Die Kommunalaufsicht hat mit am 28.3.2022 eingegangenem Sch-
reiben den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt. 
Stichpunkte der Genehmigung: Der im Ergebnishaushalt ausgewie-
sene Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 443 
TEUR kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Nach ersten 
Hochrechnungen des Ergebnisses des Jahres 2021 verbleibt ein ge-
wisser Rücklagenbestand auch für die Jahre 2023 und 2024. Der 
Finanzhaushalt stellt sich im Jahr 2022 und in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis einschließlich 2025 ausgeglichen dar. Die Kom-
munalaufsicht lobt einerseits die sparsame Haushaltsführung und 
merkt andererseits an, dass der Haushaltsausgleich ohne die vorge-
nommene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern bei gleich-
bleibenden Haushaltsdaten nicht zu erreichen gewesen wäre. Die 
Kommunalaufsicht erwartet, dass weder die 2 Mio. EUR Investiti-
onskredite noch die Liquiditätskreditlinie von 1 Mio. EUR benötigt 
werden.

Stand Onlinezugangsgesetz
Der Fördermittelbescheid über 100 TEUR für die Interkommunale 
Zusammenarbeit der Gemeinde Erzhausen mit Pfungstadt und an-
deren kreisangehörigen Kommunen im sogenannten Cluster 2 liegt 
seit letzter Woche vor. Cluster 2 nimmt sich die Umsetzung der be-
reits seitens des HMIS in Abstimmung mit den Kommunalen Spit-
zenverbänden und der ekom21 vorgegebenen Prozesse auf einem 
„OZG-Dashboard“ vor und hat das Ziel, nach und nach alle Prozesse 
auf den Homepages der einzelnen Kommunen für die Einwohner/
Nutzer verfügbar zu machen. Damit wird die Minimallösung zur Er-
reichung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes angestrebt. Die 
Berichte aus der Steuerungsgruppe aller vier Cluster einschließlich 
der Modellkommune zeigen, dass aktuell weitergehende Entwick-
lungen auf kommunaler Ebene nicht mit vertretbaren Ressourcen 
sinnvoll umsetzbar sind. Das Land gibt eine Standardisierung der 
Prozesse und der Inhalte vor und bestimmt damit auch die wesentli-
che Zeitschiene. Das nächste Treffen des Clusters 2 ist am 8.4.2022. 
Die fertig entwickelte neue Homepage der Gemeinde Erzhausen 
muss in Abstimmung mit allen Fachbereichen und der ekom21 be-
füllt werden und kann dann mit den entsprechenden Schnittstellen 
zu den digitalen Leistungen live gehen.

Enderschließung im Baugebiet Hainpfad
Drucksache VI/270 2. Ergänzung
Momentan läuft der Endausbau planmäßig, Fertigstellung in 
Q2/2022 ist das Ziel. Im Zuge der Enderschließung wird die Ecke In 
den Leimenäckern/Brühlstraße abgerundet und die Einsicht in die-
se Straße dadurch verbessert. Weitere Maßnahmen zur Verlangsa-
mung des Verkehrs sind in Prüfung.

Deutsche Glasfaser, Breitbandausbau der
Gemeinde Erzhausen
Drucksache VI/301
Der Ausbau der Glasfaserleitungen durch die Deutsche Glasfaser hat 
begonnen und wird durch die Gemeindeverwaltung und ein exter-
nes Büro begleitet. Neben dem Gebäude in der Annastraße wird ein 
weiteres Gebäude am Parkplatz vor der Sporthalle errichtet werden. 
In den Straßen werden kleinere Verteilerkästen gesetzt. Parallel dazu 
verlegt die NGA, ein Zweckverband des Landkreises, durch die Firma 
Klenk Glasfaserleitungen zu öffentlichen Gebäuden, beispielsweise 
der Schule. Beide Unternehmen arbeiten unabhängig voneinander.

Neubau Kita Hainpfad, Bebauungsplan und Vergabe der
Planungen
Drucksache VI/264 3. Ergänzung und VI/288 2. Ergänzung
Die Planung wird im Gemeindevorstand am 5.4. und im Bau-, Ver-
kehrs- und Umweltausschuss am 7.4.2022 vom Architekten vor-
gestellt. Der Architekt hatte ein Gespräch mit der Kitaleitung und 
dem Fachbereich Soziales zur Optimierung des Raumkonzepts. Der 
Gemeindevorstand hatte zwischenzeitlich Entscheidungen über 
kleinere Gewerke an den Schnittstellen zwischen den vier Losen zu 
treffen.

Neuplanung Freizeitgelände
Drucksache VII/36 und VII/40 
Das bisherige Planungsbüro steht nicht zur Verfügung. Die Neuver-
gabe der Planung erfolgt, wenn die Vergabe der Planung für den 
Bahnhofsvorplatz auf den Weg gebracht ist. Diese hat Priorität we-
gen der Fördermittel und der damit verbundenen Frist für die Um-
setzung.

Friedhof Grunderneuerung Parkplatzanlage
Drucksache VII/73
Die Herstellung des Friedhofsparkplatzes hat hohe Priorität, viele 
Gäste erleben die Gemeinde im Zusammenhang mit Beerdigungen, 
indem sie dort zum ersten Mal Erzhausen betreten. Die Vergabe 
konkurriert allerdings aktuell ebenfalls mit dem geförderten Projekt 
Zukunft Innenstadt.

Ukrainehilfe
Nach der spontanen Solidaritätsbekundung am 25.2.2022 vor der 
evangelischen Kirche fanden Treffen eines ad hoc eingerichteten 
Krisenstabes am 28.2., 4.3., 11.3. und als Videokonferenz am 18.3. 
statt. Es nahmen teil je zwei Koordinatoren aus der Gemeindever-
waltung, vom Partnerschaftsverein, vom Arbeitskreis für Flüchtlinge, 
vom Verein Vergiss-Mein-Nicht, von der Sportvereinigung SVE sowie 
der Apotheker und die Übersetzerin Frau Meyer, ab dem 4.3. auch 
die Freiwillige Feuerwehr und das DRK. Hinter den Koordinatoren 
steht jeweils ein größeres Team und Netzwerk, so dass die Heraus-
forderungen durch viele engagierte Haupt- und vor allem Ehrenamt-
liche gemeistert werden können. 

Beispielhaft: Sammeln von Sach- und Geldspenden einschließlich 
medizinischer und technischer Güter. Transporte in die Partnerstadt. 
Sicherstellen, dass nur benötigte Waren geschickt werden und dass 
sie persönlich bekannte Empfänger bekommen. Aufnahme von 
Flüchtlingen auf dem Rücktransport und Unterbringung bei Privat 
in Erzhausen. Aufnahme weiterer Flüchtlinge bei Privat. Aufnahme 
von Flüchtlingen aus dem Landkreis. Koordination der Wohnungs-
angebote und des Bedarfs mit den Anbietern und dem Landkreis. 
Anmeldung, Registrierung, Übersetzung der Dokumente, Hilfe bei 
den Dokumenten zur Gewährung von Leistungen. Aufnahme in 
den Kindergarten, Aufnahme in die Lessingschule und die Hessen-
waldschule. Unterstützung bei Fragen zum Arztbesuch. Zugang zur 
Kleiderkammer. 

Am 14.3.2022 fand eine Krisensitzung mit Verwaltung, Feuerwehr 
und DRK statt, nachdem das HMSI eine potentielle Versechsfa-
chung der Flüchtlingsströme avisiert hatte, um eine mögliche Unter-
bringung in einem der großen Säle/Hallen vorzubesprechen. Nach 
der am 23.3.2022 durch den Kreis bekannt gegebenen Erwartung 
wird dies wohl nicht notwendig werden. Der Kreis stellte außer-
dem seine Leitlinien für eine Unterstützung der Kommunen bei der 
Flüchtlingsunterkunft dar. Am 25.3.2022 fand eine Informations-
veranstaltung für private und gewerbliche Anbieter von Unterkünf-
ten statt, die diese neuen Informationen bereits berücksichtigen 
konnte. Den Teilnehmern konnte vermittelt werden, dass sie von 
der Verwaltung, Apotheke, Übersetzern und den oben genannten 
ehrenamtlichen Gruppierungen Unterstützung bekommen, wenn 
sie Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Ein großer Dank an alle Beteilig-
ten für diesen Zusammenhalt!

Anschließend berichtet Markus Boulanger über die aktuelle Situa-
tion der Menschen in der Ukraine, die Lage in der Erzhäuser Part-
nerstadt Ivanychi in der Ukraine sowie über die aktuellen Gegeben-
heiten der geflüchteten Menschen hier in Erzhausen.

Tanja Launer beruft im Nachgang des Berichtes eine 3-minütige Sit-
zungsunterbrechung ein.

3. Bericht der Ausschüsse und sonstiger Gremien
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Roland Blüm 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt und lässt von Tanja Launer 
ausrichten, dass er sich für die konstruktive Mitarbeit in der letzten 
Sitzung des Fachausschusses bedankt.

Von der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses (BVU) 
am 21.02.2022 berichtet dessen Vorsitzender Maximilian Wolf.

Die Vorsitzende des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses (SKS) Lot-
ta Ludwig berichtet von der letzten Sitzung des Fachausschusses am 
07.03.2022.

Tanja Launer informiert, dass zukünftig auch unter Tagesordnungs-
punkt 3 regelmäßig die Berichtserstattungen der Sitzungen des Aus-
länderbeirates sowie des Kinder- und Jugendparlamentes erfolgen 
werden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtet Tanja Launer, dass ein 
schriftlicher Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
zu Tagesordnungspunkt 4 vorliegt, dieser wird daher von Teil A in 
Teil B verschoben.

Auf Wunsch der SPD-Fraktion wird Tagesordnungspunkt 12 von Teil 
A in Teil B verschoben.

 Teil A:

5. Teilnahme an Initiative „Leon“ Hilfe-Inseln für Kinder
Antrag der Fraktion GfE
Drucksache VI/389 1. Ergänzung
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Gemeinde Erzhausen 
am Projekt Leon-Hilfe – Insel für Kinder teilnimmt und die Projektski-
zze umgesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Projekt Schutz-
burgen wird im Gegenzug beendet.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

6. Betriebsvertrag zwischen der Gemeinde Erzhausen und der 
evangelischen Kirche für den evangelischen Kindergarten
Drucksache VII/41 2. Ergänzung
Beschluss:
Der bestehende Vertrag bleibt solange weiter bestehen bis die Frage 
nach der neuen Kindertagesstätte im Baugebiet Vier Morgen und 
der Trägerschaft geklärt ist. Bis dahin wird vereinbart, dass die Lan-
desmittel anteilig der Finanzierung der EKHN angerechnet werden 
(15%). Sollte es in der Zwischenzeit zur einer dringend notwen-
digen Baumaßnahmen kommen, wird die Kostenaufteilung vorab 
einvernehmlich besprochen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013
Drucksache VII/84
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2013 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2013 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2013 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 32.623.354,38 Euro, einem Fehlbetrag des ordent-
lichen Ergebnisses von – 306.300,15 Euro und einem Überschuss 
im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von + 276.212,52 Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2013 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2013:
1. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2013 (- 306.300,15 
Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus dem Bilanzjahr 
2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von – 202.085,00 
Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach zum Zeitpunkt 
31.12.2013 – 2.986.589,14 Euro. 
2. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2013 in Hö-
he von + 276.212,52 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (+ 276.121,52 Euro) 
zugeführt. 
Zum 31.12.2013 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2013 in Höhe von + 
2.260.651,21 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014
Drucksache VII/85
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2014 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2014 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2014 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2014 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.527.016,01 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von 4.103,26 Euro und einem Jahresfehl-
betrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 9.326,90 Euro 
ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2014 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2014:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2014
(+ 4.103,26 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der aus 
dem Bilanzjahr 2008 fortgeschriebene Verlustvortrag in Höhe von
– 202.085,00 Euro der ordentlichen Ergebnisse beträgt demnach 
zum Zeitpunkt 31.12.2014 – 2.982.485,88 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2014 in 
Höhe von – 9.326,90 Euro wird der im Bilanzjahr 2008 gebildeten 
Rücklage aus außerordentlichen Ergebnissen (- 9.326,90 Eruo) ent-
nommen. 
Zum 31.12.2014 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
außerordentlichen Ergebnissen aus 2008 bis 2014 in Höhe von
+ 2.251.324,31 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

9. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015
Drucksache VII/86
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2015 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2015 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2015 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 31.541.417,92 Euro, einem Jahresfehlbetrag des 
ordentlichen Ergebnisses von – 293.169,83 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 12.249,36 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 die Entlastung des Ge-
meindevorstands. 
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2015:
1. Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2015
(- 293.169,83 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
geschriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2015 – 2.187.562,55 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2015 in 
Höhe von – 12.249,36 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 12.249,36 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2015 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2015 
in Höhe von + 2.239.074,95 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

10. Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres
Bericht gemäß § 106 HGO
Drucksache VII/90
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht gemäß § 106 HGO über 
den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

11. Evangelische Kirche: Hier: Haushaltsplanung 2022 für den 
ev. Kindergarten
Drucksache VII/92
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den Haushaltsplan für den Evange-
lischen Kindergarten für das Jahr 2022 zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

13. Bericht des Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO
hier: 2. Halbjahr 2021
Drucksache VII/97
Beschluss:
Die Gemeindevertretung nimmt den 2. Halbjahresbericht 2021 des 
Gemeindevorstandes gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

 Teil B:
4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Nördliche Hauptstra-
ße II - 6. Änderung“
Vorbereitung einer erneuten Offenlage nach Aufnahme von 
Änderungen in den Entwurf des Bebauungsplanes
Drucksache VI/362 2. Ergänzung
Klaus Süllow trägt den Änderungsantrag inhaltlich vor. Nach Wort-
meldungen und Fragestellungen einzelner Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter informiert die Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung Tanja Launer, dass dies keine finale Festsetzung sei, viel-
mehr werde der Tagesordnungspunkt nach der erneuten Offenlage 
zu weiteren Beratungen an den Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-
schuss verwiesen.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, in den vorliegenden Entwurf 
des Bebauungsplans folgende Änderungen aufzunehmen und das 
Verfahren mit diesen Änderungen zum Satzungsbeschluss gemäß
§ 10 BauGB zu führen.

Überbaubare Grundstücksflächen
5 m Vorgarten
13 m Baufenster-Tiefe

Lage der Stellplätze
Stellplätze sollten nur innerhalb der Baufenster, in den Vorgärten 
und in den seitlichen Bereichen außerhalb der Baufenster zulässig 
sein.
Nicht zulässig in den rückwärtigen Bereichen.

Bauweise
Nur Doppelhäuser und Einzelhäuser
max. zusammenhängende Häuserlänge: 15 m

Anzahl der Wohneinheiten
In Einzelhäusern: max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus (um Einlieger-
wohnungen zu ermöglichen)
In Doppelhäusern: max. 1 Wohneinheit je Gebäude (also 1 WE je 
Doppelhaushälfte)

Vorgarten
40 % der Vorgartenfläche sind gärtnerisch anzulegen
In jedem Vorgarten ist ein Baum (Hochstamm) zu pflanzen und zu 
erhalten.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf mindestens 30% der 
Dachflächen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (z.B. 
Photovoltaik oder Solarthermie) zu errichten.
Bis zur folgenden Sitzung der Gemeindevertretung sind diese Ände-
rungen in den Entwurf des Bebauungsplans einzuarbeiten und eine 
erneute Offenlage zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vorzubereiten.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
12. Änderung der Berichterstattung des Gemeindevorstandes 
gemäß § 28 GemH-VO
Drucksache VII/96
Dietrich Schmid erläutert den mündlichen SPD-Änderungsantrag.
Die SPD-Fraktion hat bedenken, dass die Berichte zum 30.06. erst 
sehr spät nach der Sommerpause den Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter vorliegen. Daher sollte der 1. Zwischenbericht 
zukünftig bereits zum 30.04. erfolgen.
Nach Stellungnahme des Gemeindevorstandes und weiteren Wort-
meldungen lässt Tanja Launer über den 1. Teilbeschluss abstimmen, 
danach über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion und abschlie-
ßend über die Beschlussempfehlung aus dem Haupt- und Finanz-
ausschuss.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die vorgelegte Form für die Zwischenberichte gemäß §28 GemH-
VO wird grundsätzlich gebilligt.
• Gesamt-Abweichungen von mehr als 50.000 Euro oder mehr als 
10% des Haushaltsansatzes sind zu erläutern, ebenso Abweichun-
gen bei einzelnen Produkten oder Projekten von mehr als 10.000 
Euro oder 10% des Ansatzes.
• Zu den Kennzahlen wird um die Vorlage von Vergleichszahlen aus 
anderen Gemeinden gebeten.
• Der Gemeindevorstand wird aufgefordert, parallel zur Vorlage 
des Zwischenberichts gemäß §28 GemHVO separate Berichte der 
Fachbereiche zur Zielerreichung für die im Haushalt aufgeführten 
Produkte und Projekte vorzulegen.
Für den Fall, dass der Gemeindevorstand eine geänderte Form des 
Berichts vorschlägt, die sowohl die Vorstellungen des Haupt- und 
Finanzausschusses als auch die Vorstellungen des Gemeindevor-
stands berücksichtigt, bleibt das Thema weiterhin zur Beratung im 
Ausschuss.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

Beschluss über den Änderungsantrag der SPD-Fraktion:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.04. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimmen (1 GfE, 5 SPD), 14 Gegenstimmen 
(6 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 CDU), 1 Stimmenthaltung (GfE)

Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt.
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:
• Die Zwischenberichte gemäß §28 GemHVO sind mit Stichtag zum 
30.06. und 30.09. eines jeden Jahres vorzulegen.
• Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Zwischenberichte je-
weils direkt in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.
• Die Sitzungstermine von Gemeindevorstand, Haupt- und Finanz-
ausschuss sowie Gemeindevertretung sind für eine zügige Behand-
lung der Berichte in den Gremien mit jeweils ausreichender Vorbe-
reitungszeit zu optimieren.
Beratungsergebnis: 15 Ja-Stimmen (7 GfE, 6 B‘90/DIE GRÜNEN, 2 
CDU), 6 Gegenstimmen (1 GfE, 5 SPD), 0 Stimmenthaltungen

14. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO
Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016
Drucksache VII/88
Julia Sipreck und Klaus Süllow verlassen wegen Befangenheit den 
Sitzungssaal.
Beschluss:
Teilbeschluss zu
a) Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2016 sowie 
Entlastung des Gemeindevorstandes gemäß § 114 HGO:
1. Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamts des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg über den Jahresabschluss 2016 der Gemeinde 
Erzhausen wird zur Kenntnis genommen.
2. Zum Jahresabschluss 2016 wird folgendes festgestellt:
Zum Stichtag 31.12.2016 schließt das Haushaltsjahr mit einer Bi-
lanzsumme von 33.088.739,48 Euro, einem Jahresüberschuss des 
ordentlichen Ergebnisses von + 996.602,50 Euro und einem Jahres-
fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von – 366.569,35 
Euro ab.
3. Die Gemeindevertretung beschließt bezüglich des geprüften 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2016 die Entlastung des Ge-
meindevorstands.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Beschluss:
Teilbeschluss zu 
b) Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016:
1. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses 2016
(+ 996.602,50 Euro) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der fort-
ge-schriebene Verlustvortrag der ordentlichen Ergebnisse beträgt 
demnach zum Zeitpunkt 31.12.2016 – 1.190.960,05 Euro. 
2. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses 2016 in 
Höhe von – 366.569,35 Euro wird den Rücklagen aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses (- 366.569,35 Euro) entnommen. 
Zum 31.12.2016 bestehen demnach (kumulierte) Rücklagen aus 
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 bis 2016 
in Höhe von + 1.872.505,60 Euro.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)
Nach Abstimmung werden die betroffenen Gemeindevertreter*innen 
wieder in den Sitzungssaal zurückgebeten und von der Vorsitzen-
den über das Abstimmungsergebnis informiert.

15. Satzung der Freiwilligen Feuerwehr
Drucksache VII/50
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die überarbeitete Satzung der 
Freiwilligen Feuerwehr und setzt zeitgleich die bisherige Satzung 
außer Kraft.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

16. Kommunale Resolution zum erweiterten Probebetrieb 
Segmented Approach;
Drucksache VII/102
Bürgermeisterin Claudia Lange informiert die Anwesenden über 
den Inhalt des Tagesordnungspunktes.
Beschluss:
Kommunale Resolution zum Segmented Approach
Die Gemeinde Erzhausen lehnt die Einführung des Flugver-
fahrens „Segmented Approach“ im Regelbetrieb ab und for-
dert den Abbruch des am 21.02.2022 begonnenen sogenann-
ten „erweiterten Probebetriebs“. Sie schließt sich damit der 
Forderung anderer Städte und Gemeinden der Region an, die 
die gleichlautende Resolution beschlossen haben.
Die Fluglärmkommission (FLK) hat in ihrer 264. Sitzung am 
16.02.2022 mehrheitlich den Beginn des sogenannten „erweiterten 
Probebetriebs“ des Anflugverfahren des Segmented Approach zum 
21.02.2022 gebilligt. Durch das Anflugverfahren des Segmented 
Approach werden die südlich der Anfluggrundlinie gelegenen Städ-
te und Gemeinden zusätzlich durch Fluglärm belastet. Das Verfah-
ren soll der Entlastung der in der Achse der Landebahnen gelegenen 
Siedlungsgebiete dienen, die nicht unmittelbar im Endanflugbereich 
des Flughafens liegen.
1. Abgelehnt wird, dass Anflugverfahren des Segmented Approach 
zeitlich auf alle Anflüge zur Nachtzeit zwischen 22 und 5 Uhr anzu-
wenden. Bisher ist es nur für nicht planmäßige Flüge zwischen 23 
bis 5 Uhr erlaubt. Hierdurch kommt es zu einer Verlagerung des 
Nachtlärms auf bisher nicht mit Lärmschutzfenster versorgten Berei-
chen. Selbst wenn der Lärm unterhalb der Schwelle des Grenzwerts 
für den Einbau von Lärmschutzfenstern auf Kosten des Flughafen-
betreibers bleibt, stellt das Nicht-Vorhandensein von Lärmschutz-
fenstern einen relevanten Unterschied für das Aufwecken der be-
troffenen Bevölkerung dar.
2. Durch das Anflugverfahren des Segmented Approach werden 
deutliche neue Lärmzunahmen in bisher unverlärmten Bereichen 
hervorgerufen (zum Beispiel Rüsselsheim-Bauschheim: + 12,7 dB, 
Heusenstamm: + 4,0 dB, Neu-Isenburg-Gravenbruch: + 1,6 dB in 
der Nacht). Hierdurch steigt die Zahl der Hochbetroffenen. Nicht 
nur der Dauerschallpegel, also der gemittelte Lärm aller Tag- und 
Nachtstunden aus Fluglärm, steigt an. Durch große Flugzeuge (so-
genannte Heavies) wird in den neu überflogenen Gebieten auch die 
Anzahl der nächtlichen Aufwachreaktionen deutlich steigen, ausge-
löst durch die Maximalpegel dieser Überflugereignisse.
3. Dieser Mehrbelastung stehen nach den Ergebnissen des Umwelt- 
und Nachbarschaftshaus (UNH) nur geringfügige Entlastungen im 
Bereich der bisher überflogenen Gebiete gegenüber (Offenbach: 
-0,4 dB). Eine deutliche Entlastung dieser Gebiete erscheint schon 
aufgrund der Tatsache, dass bei starkem Verkehrsaufkommen wei-
terhin die bisherigen Anflugverfahren benutzt werden müssen, aus-
geschlossen zu sein.
4. Es ist strikt abzulehnen, dass durch ein Anflugverfahren (Seg-
mented Approach) zur Lärmreduzierung neue Hochbetroffene ge-
schaffen werden. Auch die Verlärmung von Siedlungsgebieten, die 
bereits jetzt durch andere Verkehrsarten gesundheitsgefährden-
dem Verkehrslärm ausgesetzt sind, eignen sich nicht zur Lärmverla-
gerung. Nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist eine Gesamtlärm-
betrachtung aller Verkehrslärmarten geschuldet. Dies muss auch für 
die Einführung des Probebetriebs gelten.
5. Das von der FLK gewählte Verfahren der Beschlussfassung über 
den erweiterten Probebetrieb in derselben Sitzung, in der erst die Er-
gebnisse des in 2021 durchgeführten Probebetriebs vorgelegt wur-
den, soll offenkundig überspielen, dass die Ergebnisse des Probebe-
triebs eine Überführung in den Regelbetrieb fragwürdig erscheinen 
lassen. Die durch den Segmented Approach ausgelöste Lärmbelas-
tung in den neu betroffenen Gebieten ist hoch. Die Entlastung ist 
gering. Die Fliegbarkeit erscheint bei hoher Verkehrsdichte fraglich. 
Gleichwohl wird am selben Tag der Vorstellung dieser Ergebnisse 
in der FLK die Erweiterung des Probebetriebs beschlossen. Die Öf-
fentlichkeit soll erneut nicht beteiligt werden. Die Akteure verfolgen 
offenkundig die schleichende Einführung des fragwürdigen Verfah-
rens.
Aus all’ diesen Gründen wird der gegenwärtig durchgeführte er-
weiterte Probebetrieb und vor allem die spätere Einführung eines 
Regelbetriebs des Segmented Approach von der Gemeinde Erzhau-
sen abgelehnt.
Die Gemeindevertretung Erzhausen, 28. März 2022
Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (B‘90/DIE GRÜNEN)

17. Beschluss über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung;
Drucksache VII/103
Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt, dem langjährigen Schriftfüh-
rer der Gemeindevertretung, Wilhelm Frese, die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenschriftführer“ zu verleihen.
Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

18. Mitteilungen
Tanja Launer teilt mit, dass am
- 05.04.22 der Ausländerbeirat um 20:00 Uhr;
- 07.04.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr;
- 02.05.22 der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss um 20:00 Uhr 
(optional);
- 05.05.22 der Haupt- und Finanzausschuss um 20:00 Uhr;
- 08.05.22 die Einweihung der Friedensanlage in der Annastraße;
- 09.05.22 der Ältestenrat um 19:30 Uhr (nichtöffentlich);
- 23.05.22 die Gemeindevertretung um 20:00 Uhr
sattfindet.

Da keine weiteren Mitteilungen und Anfragen vorliegen, schließt 
die Vorsitzende gegen 21:35 Uhr die Sitzung.

Für die Ausfertigung:

- Tanja Launer -                   - Alexander Steinmetz -
(Vorsitzende)                       (Schriftführer)

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

Bekanntmachung und Einladung

Gemäß § 7 der Satzung fi ndet die
Versammlung der Jagdgenossenschaft Erzhausen 

am 06.05.2022 um 19.00 Uhr 
im Vereinsheim des Schützenvereins

Weidmannsheil e.V. Erzhausen 
Zum Schützenhaus 1, Erzhausen, 

statt. Die Grundstückseigentümer des Gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks Erzhausen werden, soweit sie stimmberechtigte 
Mitglieder sind, hierzu eingeladen.

Tagesordnung:

Feststellung der Anwesenden und der vertretenen 
Grundfl ächen
Jahresbericht des Jagdvorstehers
Jahresbericht der Jagdpächter
Bericht der Kassenprüfer; Entlastung des Jagd-
vorstehers und des Genossenschaftsausschusses
Wahl eines Wahlleiters
Wahl des Jagdvorstandes
Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsausschusses, 
ihrer Vertreter und des Vorsitzenden des Genossen-
schaftsausschusses
Wahl zweier Revisoren
Erstellung eines Jagdkatasters
Beschluss über die Verwendung des Pachterlöses
Verschiedenes, Mitteilungen, Anfragen, Anträge

Hinweis zu TOP 7: 
Die Angliederungsgenossenschaft Egelsbach hat in ihrer Gründungs-
versammlung am 05.03.1999 beschlossen, keinen eigenen Genos-
senschaftsvorstand und -ausschuss zu wählen sondern sich durch 
den Vorstand und den Ausschuss der Jagdgenossenschaft Erzhau-
sen vertreten zu lassen. Ein Egelsbacher Angliederungsgenosse sollte 
jedoch im Jagdgenossenschaftsausschuss Erzhausen vertreten sein.

Der Jagdvorsteher 
gez. - Bidner -

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

darum richtig und wichtig, 
die Kosten ständig im Blick 
zu behalten. 
außerdem fasste der Bau-, 
Verkehrs- und Umweltaus-
schuss als empfehlung für die 
gemeindevertretung einen 
grundsatzbeschluss über die 
errichtung einer photovoltaik-
anlage, die genügend strom 
für circa zweitausend einwoh-
ner erzhausens produzieren 
würde. Die Details müssen 
noch ausgearbeitet werden, 
aber damit käme erzhausen 
dem Ziel, einen großen teil 
der benötigten energie vor 
ort zu produzieren, einen 
großen schritt näher. Bestä-
tigt die gemeindevertretung 
diesen Beschluss, kann das 
privat initiierte Vorhaben ge-
plant werden.

am Freitag fuhr wieder ein 
vom Verein Vergiss-Mein-
nicht e.V. organisierter 
40-tonner hilfsgüter nach iva-
nychi. Die vielen ehrenamtli-
chen helfer hatten an diesem 
tag nicht das Wetterglück der 
vergangenen lieferungen. es 
war kalt, nass und windig. 
Dennoch waren wieder viele 
helfende hände dort. Den 
Vereinsverantwortlichen, den 
helfern und allen spendern 
vielen Dank für ihr großes 
engagement. 
Die Freiwillige Feuerwehr 
erzhausen und die Feuer-
wehr ivanychi, hatten im 
Vorfeld der lieferung eine 
Videokonferenz, bei der sich 
beide direkt über die notwen-

Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
die skifreizeit konnte nach 
zweijähriger coronabeding-
ter pause am vergangenen 
Wochenende wieder starten. 
Über sechzig Jugendliche und 
sieben Betreuer machten sich 
mit dem Bus auf den Weg 
nach Österreich. Wir danken 
der Kinder- und Jugendförde-
rung und den ehrenamtlichen 
Betreuern und Betreuerinnen 
für die sorgfältige und fl exi-
ble Vorbereitung. im letzten 
spätsommer fi ngen die Vor-
bereitungen an, wurden zum 
Winter hin und im Zeichen 
der stark steigenden Corona-
zahlen mehrfach hinterfragt, 
das hotel musste gewechselt 
werden und am ende freuten 
sich alle riesig, dass die ge-
meinsame skiausfahrt wieder 
stattfi nden kann.

am letzten Donnerstag gab 
es im Bau-, Verkehrs- und Um-
weltausschuss zwei interes-
sante tagesordnungspunkte. 
Das örtliche architekturbüro 
Braun & resler stellte den 
planungsstand für den neu-
bau der Kita hainpfad vor. 
Die mit der Kitaleitung abge-
stimmte raumaufteilung ist 
attraktiv, offen und fl exibel. 
Bei den technischen Details 
wurde deutlich, dass jede 
entscheidung funktional und 
auch hinsichtlich der Kosten 
sorgfältig überlegt sein will. 
nach aktuellem stand würde 
der sechsgruppige neubau 
5,5 Mio. eUr kosten. es ist 

Claudia Lange

Die Bürgermeisterin informiert

digen hilfsgüter austauschen 
konnten. Darum hatte der 
transport dieses Mal eine 
ganz spezielle sendung an 
Bord. Die spenden unserer 
Feuerwehr wurden ergänzt 
durch spenden der Kreisfeu-
erwehren und es kam ein 
beeindruckendes paket mit 
mehreren tonnen gewicht zu-
sammen: technisches gerät, 
schläuche, Kleidung, hilfs-
materialien und ersatzteile. 
Die Feuerwehr von ivanychi 
war begeistert und bedankte 
sich sehr bei uns. Diesen Dank 
geben wir gerne weiter an die 
unterstützenden Freiwilligen 
Feuerwehren im landkreis.

am samstag konnte der aWo 
ortsverein nach drei Jahren 
seine Jahreshauptversamm-
lung zum ersten Mal wieder 
in präsenz abhalten. Zu gast 
war der Vorsitzende des Kreis-
verbandes horst Baier. es war 
beeindruckend, wie gut vor-
bereitet und reibungslos die-
se Jahreshauptversammlung 
ablief. Das ist keine selbstver-
ständlichkeit. auch die aWo 
hatte stark mit den Coro-
na-einschränkungen zu kämp-
fen und musste umplanen. ein 
Beispiel: statt des freitägli-
chen terrinchens in dem eng 
gesetzten seniorentreff wich 
das ehrenamtliche aWo-team 
auf das Bürgerhaus aus und 
bereitet den seniorinnen und 
senioren an einem Montag 
im Monat einen sehr belieb-
ten Kaffee-nachmittag. alle 
Vorstandspositionen konnten 

gut und durch engagierte 
Mitglieder besetzt werden. 
Den Vorsitz übernimmt Fran-
cisco roda gracia, der den 
Vorsitz zunächst von seinem 
amtsvorgänger Dieter Karl 
kommissarisch übernommen 
hatte. Zu gast war die lan-
gener tafel, die eine spende 
über 500 eUr von der aWo 
erhielt und über ihre tätigkeit 
berichtete. 
seit letztem Jahr erhält die 
langener tafel nach einem 
entsprechenden antrag der 
spD in der gemeindevertre-
tung auch von der gemeinde 
erzhausen monatlich 135 eUr. 
Die langener tafel versorgt 
auch die erzhäuser, so dass 
dieser Zuschuss gut eingesetzt 
ist. Wir konnten uns vor ort in 
einer 90 Minütigen Führung 
von der organisation und 
dem Betrieb ein Bild machen. 
auch die Kleiderkammer ist in 
dieser Zeit sehr aktiv und wird 
gebraucht. Die langener tafel 
merkte an, dass aus erzhau-
sen der Bedarf nach töpfen 
geäußert wurde. Darum der 
hinweis: Die Kleiderkammer 
hat auch gegenstände des 
täglichen Bedarfs. schauen 
sie gerne einmal vorbei, wenn 
sie etwas suchen oder abzu-
geben haben.
allen, die sich ehrenamtlich so 
großartig engagieren vielen 
Dank! ihnen und allen erz-
häuserinnen und erzhäusern 
wünsche ich ein glückliches 
und gesegnetes osterfest. 

Ihre Claudia Lange

Was bleibt?  
Ihr Erbe.  
Für unsere Natur.
Tel 05527 914 419 | www.sielmann-stiftung.de
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Ev. Kirchengemeinde
Erzhausen

Männerabend
(erzhausen, Jh) Zu informa-
tion und Meinungsaustausch 
zu dem thema „Wenn Kult 
zur religion wird“ laden die 
Männer der evangelischen 
Kirchengemeinde erzhausen 
ein. Dabei wird es weniger 
um Formen der religions-
ausübung gehen, sondern 
vielmehr um erscheinungen 
der gegenwart, in der die 
Verehrung von Menschen, 
Dingen oder auch ansichten 
kultische Formen annehmen, 
wie zum Beispiel in aussagen 
wie „dieser star oder jene 
Fernsehsendung oder eine 
automarke sind Kult“. Und es 
wird darum gehen, was solche 
strömungen mit uns und un-
serer gesellschaft machen.
Der Männerabend ist am 
Donnerstag, den 21. april, 
um 19:30 Uhr im Kirchsaal an 
der evang. Kirche erzhausen. 
Das treffen fi ndet unter 2g-
Corona-Bedingungen statt. 
auskünfte geben Volker Jo-
nas, tel. 990685 oder Jürgen 
heitmann, tel. 6550.

Leserbrief
ich lese immer wieder ger-
ne den erzhäuser anzeiger, 
natürlich besonders auch die 
leserbriefe, da man da ja so 
etwas wie die Volkes stimme 
und stimmung erfährt. letzte 
Woche leider kein leserbrief!
aber eine ganze seite anzeige 
der regierung, man soll sich 
doch bitte impfen lassen, die 
alten sogar das 2. mal bitte 
Boostern. Durch die nach-
richten in radio und Fernse-
hen kommt die Meldung von 
lauterbach bis Bouffi er, bitte 
seid doch einsichtig, wir haben 
den impfstoff in Menge und 
werden ihn, da die haltbarkeit 
bald abläuft, Millionen fach 
entsorgen müssen! sozusagen, 
schlussverkauf, wir machen 
alle Werbung, um das Mittel 
endlich weiter unters Volk zu 
bringen. ich bin über 70, habe 
meine erste Booster-impfung 
letzten herbst unkompliziert 
im schützenhaus erzhausen 
bekommen, also ab zum
2. Boostern, denn der impf-
stoff im Müll hat ja auch viel 
geld gekostet und sowieso
2. Booster und laut anzeige 4 
mal besser geschützt!
nur gibt es ein kleines prob-
lem, wo kann man sich denn 
impfen lassen? Beim hausarzt 
angerufen und nach 4 mal 
lange Warteschlange habe 
ich aufgegeben. Die haben 
voll anderes zu tun. alterna-
tive natürlich die  apotheke 
in erzhausen. https://www.
heegbach-impfaktion.de/  

Die Webseite teilt mir mit: Zur 
Zeit ist keine aktion geplant. 
Wo impfen sagt die seite auch 
nicht!
Die riesen annonce im erz-
häuser anzeiger gibt nur 2 
hinweise, eine Bundesweite 
telefon nummer 116 117 mit 
der freundlichen ansage, bit-
te warten. aber impfzentrum 
in Darmstadts Darmstadtium 
müsste doch gehen, oder?
ebenfalls Fehlanzeige seit 
26.03.2022 geschlossen wegen 
„stark rückläufi ger nachfrage“. 
pünktlich zur größten omikron 
spitze der Corona inzidenz der 
letzten 2 Jahre wird geschlos-
sen! erzhausen hat zum Datum 
09.04.2022 eine inzidenz von 
1375, da wären vor einem Jahr 
vor schreck vielleicht noch die 
Kirchenglocken geläutet wor-
den! aber man gewöhnt sich 
ja an alles. aber ein hinweis, 
es gibt eine impfambulanz in 
Darmstadt und reinheim. Was 
und wo aber ist denn bitte die 
impfambulanz? Wie zu erwar-
ten, natürlich modern und im 
internet versteckt: geheim-
tipp: Darmstadt Bessungerstr. 
125, gebäude F, der eingang 
über den hinterhof  aus der 
Kattreinstraße. Das habe ich 
dann versucht und im internet 
auch einen termin gebucht. 
ganz einfach, wenn man wie 
ich früher software entwickler 
war. Die nachfrage ist immer 
gering, wenn man es genügend 
kompliziert macht. ich bekom-
me so schon für den nächsten 

tag, Montag Vormittag 12 
freie termine vorgeschlagen, 
ich nehme den um 11:10 Uhr.
alles bestens geregelt auch 
für senioren, allerdings nur, 
wenn man einen Computer 
mit Drucker für die benötig-
ten Formulare hat und wenn 
man weiß, wie man im internet 
sucht. natürlich muss man auch 
eine e-Mail-adresse und ein te-
lefon haben, sonst geht wohl 
gar nichts. schafft ja jeder 
der angesprochenen Booster 
berechtigten senioren über 
70. in erzhausen leben laut 
statistik 800 bis 1000 betrof-
fene senioren, die sich boos-
tern lassen sollten. Wie viele 
wissen und fi nden den Weg? 
Und wer es nicht fi ndet oder 
dort nicht hinschafft, der ent-
lastet die rentenkasse, wenn 
ihn dann leider ungeschützt 
der Covid zu hart trifft? p.s: 
ich war dort, pünktlich kurz 
vor dem termin um 11:10 
Uhr. Bereits 11:12 Uhr war ich 
geimpft, die nachfrage war 
wie erwartet „übersehbar“, 
etwa so viele gesundheits-
mitarbeiter anwesend wie 
„Kunden“. Den Qr-Code für 
die Corona app muss man sich 
dann in der apotheke in erz-
hausen abholen, obwohl jede 
Menge Computer auch in der 
impfambulanz vorhanden sind. 
eben Digitalstadt Da mit abge-
hängten landkreis.

Herbert Robitzsch
Schillerstraße 4

64390 Erzhausen

Offener Brief
An die Gemeindevertretung

sehr geehrte Damen und 
herren, den zahlreichen Mit-
teilungen und leserbriefen 
zur gemeindlichen situation 
im ea der letzten Wochen, 
nicht nur den haushalt betref-
fend, entnehme ich, dass sich 
die gemeinde in einem eher 
schlecht organisierten Zustand 
befi ndet. Während der Jammer 
über die Belastung der Verwal-
tung groß ist, wurden fertige 
planungen verworfen (Kita 
hainpfad, Freizeitanlage), die 
zudem in der Folge noch zu  
weiteren auseinandersetzung 
(Baumfällung) und somit wei-
terer inanspruchnahme der 
Verwaltung führte. nicht an-
ders ist es um die tätigkeiten 
der gemeindearbeiter bestellt. 
Zum Beispiel wurden sträucher, 
die eines einmaligen jährlichen 
schnittes bedurften, ent-
fernt (p+r-anlage), um eine 
schotterwüstenei (insekten? 
Vögel? Klimaerwärmung?) zu 
schaffen. nicht zu vergessen 
die völlig sinnfreie Umgestal-
tung der Verkehrsinsel am 
Bahnübergang, bei der zwei 
gesunde Bäume, die bei der 
seinerzeitigen Umgestaltung 
der Bahnstraße durch den 
landkreis als sichtschutz ge-
dacht waren, gefällt wurden.

Die fi nanzielle situation scheint 
nicht besser zu sein und die 
derzeitige politische situation 
kann anscheinend jederzeit 
zur Zahlungsunfähigkeit füh-
ren. Der optimistisch ange-
nommene Verkaufserlös des 
hainpfad-grundstücks unter 
der Maßgabe der teilerhaltung 
des Baumbestandes wird sich 
kaum erzielen lassen und wird 
eine weitere lücke im haushalt 
schaffen. gleichzeitig werden 
teure planungen (illumination! 
des parks am Bahnhof) in auf-
trag gegeben. Dass der Fried-
hofparkplatz in den derzeiti-
gen Zustand geraten konnte, 
liegt ebenfalls am vielfältigen 
Unvermögen und die teure 
neuherstellung nebst planung 
wäre durch regelmäßige pfl e-
ge wahrscheinlich vermeidbar 
gewesen. alleine die schil-
derung des erzieher*innen-
einkommens muss doch zu 
der einsicht führen, dass ein 
weiteres Baugebiet für die 
gemeinde nicht zu fi nanzieren 
ist. obendrein fußt das unter 
ausschluss der Öffentlichkeit 
anscheinend in planung be-
fi ndliche Baugebiet „Die vier 
Morgen“ im Wesentlichen auf 
gefälligkeitsgutachten. Die 
schon vielfach vorgetragenen 

Befürchtungen ignorieren sie 
bis heute. Welche fi nanziellen 
Wagnisse wollen sie – im na-
men der Wählerschaft noch 
eingehen? Unverständlich ist 
mir, wie Mängel im haushalt 
zwar erkannt, aber trotz-
dem gebilligt werden, in der 
hoffnung, dass der nächste 
haushalt ausgeglichen ge-
staltet werden kann, ohne 
erkennbare gründe für diese 
annahme zu haben. Mir stellt 
sich die haushaltslage so dar, 
dass die gemeinde erzhausen 
einen überjährigen Finanzplan 
benötigt und eine ordentliche 
haushaltung mit kleinteiligen 
jährlichen aktionen nicht er-
reicht werden kann. Dass die 
Bürgermeisterin einerseits den 
jahrelangen schlendrian mit 
privat genutzten gemeindli-
chen Flächen abstellen will, 
ist anzuerkennen. Dass aber 
gleichzeitig durch angeblich 
freihändig unter Verkehrswert 
veräußerte grundstücke an 
auftragnehmer neue anstö-
ßigkeiten geschaffen werden, 
die sie (im nachhinein?) billi-
gen, ist erneut ein schlechtes 
signal! 

Dietrich Schäfer
Bahnstraße 132

64390 Erzhausen

Erzhausen

geht wieder ausErzhausen

geht wieder aus

Der KCE lädt ein
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Kidsevent:

Verkleidung

erwünscht

Let´s get
loud

Der KCE lädt ein…
BACK TO LIFE und Let´s get loud

(erzhausen, KM) es erwartet 
euch am Freitag, 20.05., und 
samstagabend, 21.05., KCe-
programm, Musik und gute 
laune – für das leibliche Wohl 
ist auch gesorgt. am sonntag, 
22.05., steht der tag im Zei-
chen der Kinder, wir feiern 33 
Jahre Kindersitzung erzhau-
sen. ganz nach dem Motto 
„let´s get loud“ erwartet die 
Kids ein buntes Bühnenpro-

gramm und jede Menge spaß.
Der Kartenvorverkauf beginnt 
am Dienstag, den 19.04.! 
sichert euch ein ticket und 
feiert mit uns.
 
Zu kaufen gibt es die tickets 
für Freitag und samstag (11 
euro) und für sonntag (4 
euro) bei ludwig tabakwaren, 
thierfelder und reisebüro 
thomasschautzki.

Ev. Gottesdienste in Erzhausen

Übersicht Hygieneregeln
(erzhausen, pr) Bitte tragen 
sie in den Kirchenräumen eine 
virenfi lternde Maske der stan-
dards FFp2, Kn95 oder n95. 
aufgrund der Coronazahlen 
und der platzsituation in der 
Kirche bitten wir sie, sich wei-
terhin für die gottesdienste im 
pfarrbüro der evangelischen 
Kirchengemeinde erzhausen 
bis spätestens freitags um 12 
Uhr per e-Mail (pfarramt@
ev-kirche-erzhausen.de) oder 
telefon (06150-7283) anzu-
melden.
Bitte warten sie am eingang 
der Kirche. sie werden von 

unseren Mitarbeitern zu den 
plätzen geführt.
Verzichten sie auf Körperkon-
takt wie händeschütteln.
Beachten sie die allgemeinen 
hygieneregeln und nutzen sie 
die bereitgestellten Desinfek-
tionsmittel. Die höchstzahl 
der Besucher*innen orientiert 
sich an der größe der Kirche 
und ist daher begrenzt.
Bitte folgen sie den anwei-
sungen der Mitarbeitenden.

Der Kirchenvorstand der 
Evangelischen Kirchen-

gemeinde Erzhausen

„Im Frühtau zu Berge…
… wir zieh’n Valera“. (hs/hF) 
obwohl am erzhäuser hes-
senplatz weit und breit keine 
Berge in sicht sind, lag wieder 
diese stimmung in der luft, als 
sich am sonntagmorgen (3. 
april) um 8 Uhr eine schar von 
18 sportlern in richtung Wald 
aufmachte. im Zentrum des 
odenwaldes, etwa drei stun-
den später, konnte man die 
ersten davon wieder erblicken. 
sie waren gerade vom Felsen-
meer gekommen und hatten 
sich gegenseitig auf die schul-
ter klopfend und von den stra-
pazen unterwegs berichtend 
in der Vereinsgaststätte des 
reichenbacher sportplatzes 
wieder zusammengefunden.
Volksläufer waren es, die 
heuer ihren 55. nord-süd-Ma-
rathon vom erzhäuser hessen-
platz bis zur siegfriedquelle 
am Felsenmeer austrugen. 
sieger des Wettkampfes auf 
der 42,195 km langen strecke 
wurde thomas arnold von 
„läuferherz on running“ 
griesheim mit einer bisher 
zweitbesten Zeit von 2:52 
stunden. Das sind fünf Minu-

ten mehr als die Zeit des pro-
minenten günter Mielke am 
gleichen apriltag vor genau 
45 Jahren in erzhausen. Der 
olympiateilnehmer von Mün-
chen wollte damals auch ein-
mal bei einem unkonventio-
nellen geradeausmarathon 
mitmachen. Bemerkenswert 

ist arnolds tolle Zeit schon 
deswegen, weil durch den 
Wintereinbruch teilweise auf 
schnee  gelaufen wurde und 
hinter der Kuralpe vereiste 
stellen bis zu 30% gefälle auf 
die teilnehmer warteten. Zum 
glück kam aber niemand zu 
Fall, berichtet der Veranstalter.

Die Erzhäuser Brüder Seibold entspannt nach ihrer Ankunft 
am Felsberg (li: Teamchef Kaltduscher, re: Altbürgermeister).

Anzeige bitte einspaltig 
Höhe im Verhältnis anpassen 
 
 
 

SSppoorrtt,,  SSppiieell,,  FFrreeiizzeeiitt--
ssppaaßß  ffüürr  JJeeddeerrmmaannnn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im SGA – Sportzentrum 
Auf der Hardt 78  –  DA - Arheilgen 

Tel.:  0 61 51 -  37 59 80, Büro  0 61 50  -  8 32 89 
 

Angebote für  KINDERGEBURTSTAGE, 
 BETRIEBS- U. FAMILIENFEIERN  

 

Geöffnet:   Mo.- Fr. ab ab 1500, Sa. ab1300 Uhr 
 Sonn. u. Feiertage  ab 1000 Uhr 

Letzter Einlass zum Spielen 20 00 Uhr 
Geöffnet nur bei passender Witterung 

 

 
 
 

ANZEIGEN-
ANNAHME
in Erzhausen
Matt & Glanz Fotografie
Melanie Heidler

Bahnstraße 40
Tel. 06150-9795832
E-Mail: anzeigen@
erzhaeuser-anzeiger.de

Empfehlungen vom 14.04.–20.04.2022

Metzgerei + Partyservice
Robert Jung – Wixhausen

Trinkbornstraße 11  •  Tel. 06150 / 73 24
Verdistraße 27  •  Tel. 06150 / 84 483

Mobil: 0177-8513166
www.metzgereijung-darmstadt.de

Schnitzel aus der 
Oberschale 100 g 1,09 €
Rinderbraten 100 g 1,29 €
Eiermortadella 100 g 1,29 €
Hausg. Nußschinken 100 g 2,29 €
Habanero Salami 100 g 2,69 €
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Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten (bspw. Partner, Eltern, Kinder etc.)  
•   Bei einem positiven PCR-Test müssen sich auch die Haushaltsangehörigen der  
     infizierten Person in Quarantäne begeben. Diese dauert wie bei der infizierten Person 10 Tage  
     gerechnet ab dem positiven Test. 
     Keine Anordnung durch das Gesundheitsamt notwendig.   
•   Bei Symptomen ist es Pflicht, einen Test durchführen zu lassen und  das Gesundheitsamt zu informieren.   
•   Eine Freitestung ist ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test möglich (Schnelltest oder  
     PCR-Test). Das Testergebnis muss zu dieser vorzeitigen Beendigung der Quarantäne dem  
     Gesundheitsamt vorliegen.  
•   Eine Freitestung für Schülerinnen und Schüler sowie Kleinkinder bereits ab dem 5. Tag möglich. 
     Das Testergebnis muss zu dieser vorzeitigen Beendigung der Quarantäne dem Gesundheitsamt 
     vorliegen.  

Weitere Kontaktpersonen von Corona-Infizierten  
•   Eine Quarantäneanordnung erfolgt ausschließlich und individuell durch das Gesundheitsamt. 
  

Welche Personen sind von der Quarantänepflicht nach §§ 4, 5 CoBaSchuV ausgenommen?

QUARANTÄNE- UND 
ISOLATIONSREGELN  
IN HESSEN

Positiver Corona-Test / Corona-Infizierte (unabhängig vom Impfstatus)   
•   Bereits bei einem positiven Schnelltest muss man sich in Isolation begeben. In jedem Fall 
    ist danach ein PCR-Test durchzuführen. Dafür darf die Wohnung verlassen werden.  
    Wenn der PCR-Test negativ ist, endet die Isolation.    
•   Ist der Test positiv, hat sich die infizierte Person 10 Tage lang, auch ohne gesonderte  
    Aufforderung des Gesundheitsamtes, in Isolation zu begeben.   
•   Das Auftreten von Symptomen ist dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.  
•   Eine Freitestung ist ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test möglich (Schnelltest oder  
    PCR-Test). Das Testergebnis muss zu dieser vorzeitigen Beendigung der Isolation dem  
    Gesundheitsamt vorliegen. 

ab 02.04.2022

Stand: 02.04.2022 Quelle: Hessische Staatskanzlei

QUARANTÄNE  
•  Betrifft Haushalts- 

     angehörige und  
   weitere Kontakt- 

     personen von 
   Infizierten. 
 
•  ist eine zeitlich 
   befristete  
   Abschottung im 
   Verdachtsfall.

WICHTIG: Für Reiserückkehrende gelten andere Quarantäneregeln. 

Geimpft Genesen

1.                                  2.                              3.                           ZEITRAUM

ISOLATION  
• Betrifft Infizierte,  
   bei denen eine  
   Ansteckung be- 
   stätigt wurde. 
 
• ist eine zeitlich 
   befristete Ab- 
   schottung im 
   Infektionsfall.

spezifischer positiver Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, italienischer 
oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form zu einer Zeit, zu der die  
betroffene Person noch keine Einzelimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten hatte.

Bis 90 Tage nach Impfung (auch bei Impfung mit J&J sind  
insgesamt zwei Impfungen erforderlich).   
Ab Tag der Impfung (auch bei Impfung mit J&J sind insgesamt  
drei Impfungen erforderlich).  
Ab dem 29. Tag nach dem positiven PCR-Test (auch bei 
Impfung mit J&J sind insgesamt zwei Impfungen erforderlich).  

Ab Tag der Impfung. 
 
Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach positivem PCR-Test. 
 

Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach positivem PCR-Test. 
 
Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach positivem PCR-Test. 
 

Bis 90 Tage nach Impfung. 
 
Ab Tag der Impfung. 
 
Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach positivem PCR-Test. 

Ab Tag der Impfung bis 90 Tage nach Impfung. 

Ab Tag der Impfung.

Kath. Kirchengemeinde St. Josef
Pfarrbüro: Mainstr. 15, Egelsbach, Telefon: 06103-470380

E-Mail: pfarrei.st-josef-egelsbach@bistum-mainz.de
Internet: www.kath-kirche-erzhausen.de

Kirchen: Maria Königin, Heinrichstr. 15, Erzhausen;
St. Josef, Mainzer Str. 19, Egelsbach

Bitte beachten: Allgemeine Maskenpfl icht in der Kirche und während 
der Gottesdienste. Gemeindegesang mit Mundschutz wieder möglich. 
Bringen Sie Ihr Gesangbuch mit.
Gründonnerstag: 19 Uhr St. Josef Abendmahlsgottesdienst; Karfreitag: 
11 Uhr Thomas v. Aquin Familienkreuzweg; 15 St. Josef Karfreitags-
liturgie; Karsamstag: 21:30 Uhr St. Josef Osternacht

Ostersonntag, 17. April 2022 – Auferstehung des Herrn
10 Uhr St. Josef Osterhochamt; Ostermontag: 10 Uhr Maria Königin 
Euch-Feier; Di: 18 Uhr Maria Königin Friedens-Rosenkranz; Mi: 17:45 
Uhr Maria Königin Rosenkranzandacht; 18:30 Uhr Maria Königin 
Euch-Feier

Ev. Kirchengemeinde Erzhausen
Pfarramt: Hauptstraße 8, Telefon 84132
Internet: www.ev-kirche-erzhausen.de

E-Mail: pfarramt@ev-kirche-erzhausen.de
Bitte beachten Sie: Eine Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur unter 
Einhaltung der gültigen Sicherheitsmaßnahmen möglich. Eine Teilnahme 
an den Gottesdiensten ist nur mit vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro, 
Tel.: 06150-7283, möglich.
Gründonnerstag: 20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; Karfreitag: 10:30 
Uhr Gottesdienst; 15 Uhr Stille Andacht zur Sterbestunde Jesu

Ostersonntag, 17. April 2022
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl; Ostermontag: 10:30 Uhr Got-
tesdienst mit Abendmahl anschließend Möglichkeit der Einzelsegnung; 
bei allen Terminen sind jederzeit kurzfristige Änderungen möglich, 
RR-Treffen erfragen unter stammleiter@rr-348.de

Ev. Landeskirche Gemeinschaft Weiterstadt
Gottesdienst und Kindergottesdienst unter Einhaltung der vorge-
schriebenen Corona- Bestimmungen. Aktuelle Infos unter https://
elkg.de oder Pastor Heinrich Löwen Tel.: 0170-8283545.

Sonntag, 17. April 2022
10 Uhr Gottesdienst mit parallelem Kindergottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

www.mission-leben.de

Aumühle Hilfen für Menschen mit Behinderung
Auwiesenweg 20 | 64291 Darmstadt-Wixhausen

Begegnung und  
Blumenbasar
in der Aumühle
Sonntag, 1. Mai 2022

10 Uhr  Gottesdienst mit Grundstein- 
legung der Tagesförderstätte

11.30 – 17 Uhr Pflanzenverkauf
11.30 – 17 Uhr  Essen, Trinken, Begegnung

Ihre Terrasse wird zum
WohnfühlZimmer.
Mit Markisen von WAREMA

▶ Große Dessinauswahl  ▶ Tolle Extras: LED-Stripes, Heizstrahler u.v.m.

www.bierfreund-sonnenschutz.de

Röntgenstraße 13 I 64291 Darmstadt
Tel. 06151 9678983 I Fax. 06151 9678987

Markisen I Rollladen I Raff storen I Innenliegender Sonnenschutz
Insektenschutz I Garagentore I Sonnenschirme I Steuerungssysteme

ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE 

WIR LASSEN
WERBUNGaufblühen.

Schon Mittwoch online unter 
WWW.ERZHAEUSER-ANZEIGER.DE



printdesign24  GmbH ·  Röntgenstraße 15  ·  64291 DA-Arheilgen  ·  Tel. 06151. 78 66 888  ·  info@arheilger-post.de  ·  www.arheilger-post.de

Seite 7Donnerstag, 14. April 2022

Abbruch- und Erdarbeiten
Pancrazio Infantino

◆  Abbruch  ◆  Erdaushub  ◆  Kanalbau  ◆  Zisternenbau  ◆  Pflasterarbeiten
◆  Entkernungen  ◆  Entrümpelungen  ◆  Containerdienst

64291 Darmstadt  ◆  Telefon 0 61 51 - 37 43 08
Mobil 0171 - 214 71 61  ◆  E-Mail infantino@t-online.de

Gärtnerei Aumühle

www.mission-leben.de

Auwiesenweg 20 | 64291 Wixhausen | 0 61 50 – 96 96-600
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9 –18 Uhr | Sa 9 –15 Uhr

Alles blüht auf!

Machen Sie Ihren Garten 

zum grünen Paradies!

Frohe Ostern
Das Team von printdesign24 wünscht schöne Ostertage.

Das Fürstliche gartenfest feiert eine premiere
auf dem hofgut Kranichstein in Darmstadt

Vom 29. April bis 1. Mai 2022

(Darmstadt, ME) Am 29. April 
2022 ist es endlich so weit: 
Dann öffnen sich die Tore 
des Hofguts Kranichstein in 
Darmstadt zum ersten Mal 
für das Fürstliche Garten-
fest. Drei Tage lang, bis zum
1. Mai 2022, präsentieren 
sich rund 80 Aussteller zu 
den Themen Garten, Natur 
und Country Living. Ergänzt 
wird die Veranstaltung durch 
ein Rahmenprogramm zum 
Thema Pferdesport und Mit-
mach-angebote für Kinder.
Vom 29. April bis 1. Mai 2022 
fi ndet das Fürstliche Gar-
tenfest zum ersten Mal auf 
dem Hofgut Kranichstein in 
Darmstadt statt. Die renom-
mierte Veranstaltungsreihe, 
die es bislang in Fulda und 
Langen gibt, wird nun im 
Süden Hessens durch einen 
weiteren Veranstaltungs-
ort ergänzt. Passend zu 
diesem Ort gestaltet sich 
das Rahmenprogramm: Das 
Hofgut ist hessisches Lan-
desleistungszentrum der 
Reiter und richtet ganzjährig 
Reitturniere aus. So auch 
während des Fürstlichen 
Gartenfestes: Am Garten-
fest-Samstag und -Sonntag 
(30.4. und 1.5.) fi nden u.a. 
eine S-Dressur – die höchste 
Klasse der Dressurprüfung –
sowie eine Pony-Dressur 
statt. Außerdem bietet die 
Taunusmeute am 1. Mai eine 
Schauschleppe. An allen Ver-
anstaltungstagen werden 
zudem reitsportliche Vorfüh-
rungen auf dem Springplatz 
gezeigt.
Kinder dürfen sich ebenfalls 
auf ein vielfältiges Programm 
freuen: Zum einen besteht 

die Möglichkeit, auf Ponys 
reiterliche Erfahrungen zu 
sammeln, zum anderen bie-
tet der Verein zur Erhaltung 
der Nutzpfl anzenvielfalt eine 
Kreativ-Werkstatt mit ver-
schiedenen Workshops an. 
Und das bioversum Kranich-
stein, Teil des Jagdschlosses 
Kranichstein, ist mit einem 
Forschungslabor präsent, in 
dem sich kleine Gartenfest-
Fans an Binokularen Blüten in 
der Vergrößerung anschauen 
und Wildblumen bestimmen 
können. Außerdem besteht 
die Möglichkeit, mit Blüten 
Karten zu gestalten und 
an einem Quiz zum The-
ma „Pfl anzensamen und 
Bionik“ teilzunehmen. Am 
Gartenfest-Sonntag warten 
zudem verschiedene „Hobby 
Horsing“-Angebote auf die 
Besucher. Dabei handelt es 
sich um eine Sportart, bei 
der selbstgefertigte Stecken-
pferde verwendet werden. 
Um 11 Uhr führt der SC Mom-
menheim eine Springquad-
rille vor. Außerdem fi ndet 
ein Zeitspringen statt, und 
es besteht die Möglichkeit, 
ein eigenes Steckenpferd zu 
basteln.
An allen Gartenfesttagen be-
gleiten Jazz-, Samba-, Tango- 
und Swing-Klänge die Gäste, 
denn „Die Schwindler“ sind 
zusammen mit Helena Finat-
zer zu Gast auf dem Hofgut. 
Am Gartenfest-Sonntag spielt 
zudem die Rallye Rheingau 
auf traditionellen „Venerie-
Instrumenten“. Das detail-
lierte Rahmenprogramm des 
Fürstlichen Gartenfestes ist 
unter www.gartenfest.de/
kranichstein/programm zu 

fi nden.
Ebenfalls bereits online ist 
das Ausstellerverzeichnis: 
Unter www.gartenfest.de/
kranichstein/aussteller sind 
die rund 80 Aussteller der 
Veranstaltung gelistet. Auf 
dem Fürstlichen Gartenfest 
in Darmstadt präsentieren 
sich Pfl anzenexperten aus 
der Region wie Harald Streck 
Gartenbau – eine Spezialitä-
tengärtnerei für Freilandaza-
leen, die Staudengärtnerei 
Eidmann mit Alpinen, Gräsern 
und Blütenstauden sowie der 
Maulbeergarten Darmstadt, 
der sein Sortiment an Stau-
den, Kräutern und Ziergehöl-
zen zeigt. Das Fürstliche Gar-
tenfest lockt stets aber auch 
internationale Gärtnereien 
an: So sind in Kranichstein
u.a. zwei Aussteller aus Bel-
gien vertreten. Algera hat 
winterharte Storchschnäbel 
im Angebot, Meers Vaste 
Plantenkwekerij Echinacea, 
Heuchera und andere Stau-
den. Das Produktspektrum 
des Fürstlichen Gartenfestes 
bietet darüber hinaus hoch-
wertige Terrassenkamine 
(FIPAK Germany), exklusive 
englische Mode (Beatrice 
von Tresckow), lebensgroße, 
farbenfrohe Unikatskulp-
turen (Vollwaiber – Mecky 
Mattern) oder auch Schmuck 
aus antiken Silberbestecken 
(Folkerts Besteckschmuck). 
Dabei ist selbstverständlich 
auch die Region vertreten: 
So präsentiert sich während 
der drei Veranstaltungstage 
u.a. die Darmstädter matilda 
k. manufaktur mit schönen 
Dingen aus Filz. Kulinarisches 
bietet beispielsweise die 

Trüffelmanufaktur mit Fein-
kost aus eigener Produktion. 
The Botanist verwöhnt mit 
feinsten Whiskys und Gin aus 
Großbritannien und The Moc-
camaker hat orientalische Ge-
bäck, verschiedene Teesorten 
aus dem Samowar sowie spe-
ziellen Mokka mit Kardamom 
im Sortiment. Wenn eine 
Veranstaltung, die seit über 
20 Jahren besteht, eine Pre-
miere feiert, so sind auch die 
Organisatoren sehr gespannt 
darauf: „Wir freuen uns sehr 
auf die Veranstaltungsausga-
be in Darmstadt. Das Hofgut 
bietet die perfekte Kulisse 
für dieses Gartenevent, das 
trotz seiner langen Tradition 
neue Schwerpunkte setzt“, 
so die Organisationsleiterin 
Anja Heil, die ergänzt: „Die 
spannende Kombination aus 
Fürstlichem Gartenfest und 
Reitsportevent bietet sowohl 
Familien als auch Garten- und 
Pferdefreunden ein besonde-
res Erlebnis“. Der Vorverkauf 
zur Veranstaltung hat be-
reits begonnen. Ticket sind 
online erhältlich unter www.
gartenfest.de/tickets außer-
dem vor Ort im Darmstadt 
Shop Luisencenter (Luisen-
platz 5) sowie in Langen in 
der Buchhandlung Litera 
(Bahnstr. 32). Darüber hinaus 
gibt es Eintrittskarten an der 
Tageskasse der Veranstal-
tung. Die Tageskarte kostet 
15,00 Euro (13,00 Euro ermä-
ßigt). Die Dauerkarte, die 
zum Eintritt an alle drei Ver-
anstaltungstagen berechtigt, 
ist für 30,00 Euro erhältlich. 
Kinder bis zum Alter von 14 
Jahren haben freien Eintritt 
zum Fürstlichen Gartenfest.

Pfl anzenpracht beim Fürstlichen Gartenfest (Fotografi n: Marzena Seidel).

Kinderhort
Jägertorstraße

Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
beschließt energetische Sanierung

(Darmstadt, ONO) Die Ertüch-
tigung des städtischen Kinder-
horts an der Kranichsteiner 
Jägertorstraße wird mit der 
energetischen Sanierung der 
Gebäudehülle fortgesetzt. 
Das hat der Magistrat der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
in seiner jüngsten Sitzung 
beschlossen. Im Kinderhort 
Jägertorstraße wurden be-
reits verschiedene Moderni-
sierungs- und Sanierungspro-
jekte erfolgreich umgesetzt. 
Der geplante Bauabschnitt 
beinhaltet den Austausch der 
Fenster, Wärmedämmung der 
Fassaden, den Umbau der Ein-
gangstreppe und die Erneue-
rung des Satteldachs mit einer 
Photovoltaikanlage. Durch 
diese Maßnahmen können er-
hebliche Energieeinsparungen 
erreicht und der Wärmverlust 
deutlich verringert werden.
„Die Sanierung des Bestands 
ermöglicht es uns, Ressour-
cen zu schonen und ein vom 

Grundsatz her taugliches Ge-
bäude nachhaltig weiter zu 
nutzen“, betont Oberbürger-
meister Jochen Partsch.
„Zur Finanzierung können 
Sonderfördermittel des Bun-
desprogramms „Soziale Stadt“ 
in Anspruch genommen wer-
den. Der Eigenbetrieb Im-
mobilienmanagement wird 
ein Vergabeverfahren für die 
Sanierung beauftragen.“
„Durch die energetische Sa-
nierung des Kinderhorts Jä-
gertorstraße werden konkrete
Klimaschutzaktivitäten für die 
Hortkinder direkt erlebbar 
und dieses wichtige Zukunfts-
thema noch stärker in den 
Fokus der Kinder gerückt“, 
erklärt Bürgermeisterin Barba-
ra Akdeniz. „Die Sanierung er-
möglicht es uns, das Gebäude 
zukunftsfähig zu machen und 
den Hort nach energetischen 
Standards und den städtischen 
Klimaschutzvorgaben umzu-
rüsten.“
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Zubereitung
Marinade:
Bärlauch waschen, trocken tupfen und in feine 
Streifen schneiden. Öl, Essig, Honig, Senf und 
Zitronensaft verrühren, Bärlauch untermischen. 
Anschließend Marinade mit Salz und Pfe� er ab-
schmecken.

Gemüse:
Spargel schälen, Tomaten waschen und von unten 
kreuzweise einschneiden.  Das Öl in einer Pfanne 
erhitzen, Spargel 10-15 Min. (je nach Stärke des 
Spargels) bissfest braten. Spargel in eine Au� auf-
form geben. Tomaten in der Pfanne ca. 2 Min. 
braten und zu dem Spargel in die Au� au� orm le-
gen. Mit Salz und Pfe� er bestreuen. Die Marinade 
darüber geben und zugedeckt im Kühlschrank 
über Nacht durchziehen lassen. 

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten.
Spargel und Tomaten auf Tellern anrichten und 
die Pinienkerne darüber streuen. Die Marinade, 
die in der Form geblieben ist mit der Crème 
fraîche verrühren und dazu servieren.

Marinierter Spargel mit Dip

Zutaten (4 Portionen)

Marinade: 
■ 50 g frischen Bärlauch
■ 75 ml gutes Olivenöl
■ 2 EL Balsamico bianco
■ 1 TL � üssiger Honig
■ 1 TL Senf, z.B. Honig Senf    
   oder Kräuter Senf
■ 1 TL Zitronensaft
■ Salz, frisch gemahlener
   Pfe� er

Gemüse:
■ 1 kg Spargel
■ 250 g Kirschtomaten
■ Olivenöl
■ Salz, frisch gemahlener 
   Pfe� er

Außerdem:

■ 20 g Pinienkerne
■ 150 g Crème fraîche Guten Appetit

Verlegung und Verkauf 
von Bodenbelägen aller Art

fachgerecht, preiswert und schnell

Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein

osterprogramm 2022

(Kranichstein, GV) Am Karfrei-
tag, 15.04., hat das Museum 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 
Den Besuchern wird das Mu-
seum mit Führungen gezeigt.
Am Ostersonntag und Oster-
montag, 17. und 18.04. hat das 
Eisenbahnmuseum ebenfalls 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 
Zusätzlich zu den normalen 
Führungen gibt es ein beson-
ders für Familien mit Kindern 
geeignetes Programm: Ein 
Sonderzug mit Dampfl ok und 
historischen Wagen steht be-
reit. Der Osterhase lädt zum 

Mitfahren ein und verteilt 
dabei kleine Geschenke an die 
Kinder. Die Modellbahnanla-
ge Hauptbahnhof von 1846 
und weitere Ausstellungen 
können besichtigt werden.
Die Cafeteria lädt zu Kaffee, 
Kuchen und Kaltgetränken 
ein, auch gibt es heiße Wurst 
mit Brötchen.
Ort: Eisenbahnmuseum Darm-
stadt-Kranichstein, 64291 
Darmstadt, Steinstraße 7.
Weitere Informationen gibt es 
auf der Seite www.bahnwelt.
de

DA-Wixhausen

e-netz erneuert gas- und 
Wasserleitung

(Darmstadt-Wixhausen, AC) 
Die e-netz Südhessen erneu-
ert im Darmstädter Stadtteil 
Wixhausen die Gas- und 
Wasserleitung, um die Ver-
sorgungssicherheit weiter zu 
erhöhen. Die Arbeiten in der 
Messeler-Park-Straße Höhe 
Hausnummer 113 bis 140 be-
ginnen am 25. April 2022 und 
dauern voraussichtlich bis 
Ende Juli 2022.
Während der Bauarbeiten 

muss die Versorgung zeitwei-
se unterbrochen werden. Die 
Anwohner werden rechtzeitig 
per Handzettel informiert. Es 
kann im Zuge der Arbeiten 
zu zusätzlichem Lärm und 
Verkehrsbehinderungen kom-
men. Über Versorgungsstö-
rungen und Behinderungen 
durch Baustellen informiert 
die e-netz Südhessen über 
die App e-netz Ticker und auf 
www.e-netz-suedhessen.de

Siegfried Sudra gewählt – Albert Henrich verabschiedet

Kreissenioren Union wählt neuen Vorstand

(LaDaDi, PW) 19 Jahre führte 
Albert Henrich (Groß-Zim-
mern) als Vorsitzender die 
Senioren-Union des Kreises 
Darmstadt-Diebug an. Jetzt 
wurde er auf eigenen Wunsch 
verabschiedet. Als Nachfol-
ger Henrichs wurde auf der 
Kreismitgliederversammlung 
der Schaafheimer Siegfried 
Sudra gewählt. Sudra, der 
bereits stellvertretender Vor-
sitzender der Senioren Union 
Groß-Zimmern ist, gehört 
schon viele Jahre dem Kreis-
vorstand der christdemokrati-
schen Senioren an. In seinem 
letzten Rechenschaftsbericht 
wies der scheidende Vorsit-
zende darauf hin, dass wegen 
der Corona-Pandemie keine 
kreisweiten Aktivitäten statt-

fi nden konnten. Um so wich-
tiger erachtete er, dass die 
örtlichen Vereinigungen das 
Leben der Senioren Union mit 
Stammtischen und ähnlichem 
am Laufen gehalten haben. 
„Die Vorstandsarbeit fand 
in meiner letzten Amtszeit 
hauptsächlich telefonisch oder 
schriftlich statt“, bedauerte 
Henrich den nicht möglichen 
persönlichen Kontakt.
Unter der souveränen Leitung 
des CDU Kreisvorsitzenden 
Gottfried Milde wurden Ma-
rion Thürmer (Groß-Zimmern) 
zur Stellvertreterin Sudras 
gewählt. Neuer Schriftfüh-
rer wurde Peter Waldmann 
(Münster). Die Finanzen blei-
ben in den Händen von Rudolf 
Ebeling (Pfungstadt). Um die 

Mitglieder kümmert sich jetzt 
Brigitte Zachertz (Griesheim). 
Als Beisitzer wurden Waltraud 
Faupel (Pfungstadt), Josef 
Hasenauer (Weiterstadt), Rein-
hold Hehmann (Schaafheim) 
Elisabeth Ikus (Erzhausen), 
Edgar Pohl (Weiterstadt) 
und Horst Vollrath (Otzberg) 
gewählt. Der scheidende 
Mitgliederbeauftragte Georg 
Theiß konnte einen Mitglie-
derstand von 233 Mitgliedern 
vermelden. Schatzmeister 
Ebeling hatte einen positiven 
Kassenbestand im Gepäck.
Die Verabschiedung Henrichs 
und die Wahl von Siegfried 
Sudra führte eine große Zahl 
an Gästen nach Weiterstadt.
Neben Gottfried Milde erwie-
sen noch der erste Kreisbeige-

ordnete Lutz Köhler, der Ge-
neralsekretär der CDU Hessen 
Manfred Pentz MdL, die CDU 
stellvertretende Vorsitzende 
der CDU Bundestagsfraktion 
Patricia Lips MdB, der Vorsit-
zende der Jungen Union Mark 
Kirschbaum, der Vorsitzende 
der CDU Kreistagsfraktion 
Maximilian Schimmel und die 
Vorsitzende des gastgebenden 
Stadtverbands Weiterstadt 
Ina Dürr, den CDU Senioren 
ihre Referenz. Alle wünschten 
dem neuen Vorsitzenden eine 
glückliche Hand bei der Füh-
rung der Kreissenioren Union 
und dankten Albert Henrich, 
den die Mitglieder zum Eh-
renvorsitzenden wählten, für 
seine lange und erfolgreiche 
Arbeit.

Von links: Marion Thürmer, Rudolf Ebeling, Waltraud Faupel, der neue Vorsitzende Siegfried Sudra, Horst Vollrath, Josef 
Hasenauer, Elisabeth Ikus, CDU Kreisvorsitzender Gottfried Milde, Ehrenvorsitzender Albert Henrich, Peter Waldmann und 
Edgar Pohl.
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Samuel, 8 Jahre, aus Arheilgen.

Jayla, 6 Jahre, aus Wixhausen.

Sara, 6 Jahre, aus Arheilgen.

Kinder malen

Os terbilder

Unsere drei
Gewinner*innen von

Vielen Dank für die vielen
schönen Bilder!

Veranstaltungen
bioversum und MUSEUM Jagdschloss Kranichstein

Donnerstag, 14.04., 14–16 Uhr
Familien-Ferienprogramm 
(Kinder ab 6 Jahre)
„Kinderstube im Tierreich –
Ein Blick auf die vielfältigen 
Formen von Eiern und Nes-
tern“ Kosten: 9,00 Euro pro 
Person (inkl. Museumseintritt 
und Materialkosten)
Treffpunkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein
Donnerstag, 14.04., 19–21 Uhr
Exkursion ins Grüne
„Amsel, Waldkauz, Feld-
schwirl – Abendliche Vogel-
stimmenexkursion rund ums 
bioversum“ Kosten: 5,00 
Euro pro Person, Treffpunkt: 
bioversum Jagdschloss Kra-
nichstein
Freitag, 15.04., 14–16 Uhr  
Familien-Ferienprogramm 
(Kinder ab 6 Jahre) „Wo 
stecken denn nun die Gene? 
DNA-Isolierung in der Küche“ 
(Die Veranstaltung ist bereits 
ausgebucht.) Kosten: 9,00 
Euro pro Person (inkl. Muse-
umseintritt und Materialkos-
ten) Treffpunkt: Kasse biover-
sum Jagdschloss Kranichstein
sonntag, 17.04., 14–15 Uhr 
und 15:30–16:30 Uhr  
Besucherlabor für Familien mit 
Kindern von 6 bis 10 Jahren 
„Warum man keine eckigen 
Seifenblasen machen kann –

Experimente rund um die Sei-
fenblase“, Kosten: 8,00 Euro 
pro Person (inkl. Museumsein-
tritt und Materialkosten)
Treffpunkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein
Dienstag, 19.04., 14–16 Uhr  
Familien-Ferienprogramm 
(Kinder ab 6 Jahre)
„Tusche, Tinte, Federkiel – Wir 
schnitzen eine Gänsefeder 
und schreiben mit selbstge-
machter Kohletinte“
Kosten: 9,00 Euro pro Person 
(inkl. Museumseintritt und 
Materialkosten)
Treffpunkt: Kasse bioversum 
Jagdschloss Kranichstein
Mittwoch, 20.04., 5:30–7:30 Uhr
Exkursion ins Grüne „Sing-
drossel, Rotkehlchen, Mönchs-
grasmücke – Morgendliche 
Vogelstimmenexkursion rund 
ums bioversum“, Kosten: 5,00 
Euro pro Person Treffpunkt: 
bioversum Jagdschloss Kra-
nichstein
Mittwoch, 20.04., 14–16 Uhr  
Familien-Ferienprogramm 
(Kinder ab 6 Jahre) „Kinder-
stube im Bach – Expedition 
zum Ruthsenbach“, Kosten: 
9,00 Euro pro Person (inkl. 
Museumseintritt und Mate-
rialkosten) Treffpunkt: Kasse 
bioversum Jagdschloss Kra-
nichstein

bioversum Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Straße 253
64289 Darmstadt
Öffnungszeiten:
Di bis Fr: 11–17 Uhr
Sa, So, Feiertage: 10–18 Uhr
Kostenlose Parkplätze sind 
vorhanden.

MUSEUM Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Straße 261
64289 Darmstadt
Öffnungszeiten:
Mi bis Fr: 13–17 Uhr
Sa, So, Feiertage: 10–17 Uhr
Kostenlose Parkplätze sind 
vorhanden.

anmeldung & information: Anmeldung bei manchen Veran-
staltungen erforderlich wg. begrenzter Teilnehmerzahl. Sind 
noch Plätze frei, ist eine spontane Teilnahme möglich.
Tel.: 06151 / 97 111 888 (Dienstag bis Sonntag, 11:30–16:30 Uhr) 
E-Mail: anfrage@jagdschloss-kranichstein.de
www.jagdschloss-kranichstein.de
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wünscht Ihnen Ihre 
Sportgemeinschaft Arheilgen 
mit allen Abteilungen

Auf der Hardt 80 · 64291 Darmstadt-Arheilgen · Tel 06151 376330

Frohe Ostern!

Bahnengolf  Boule  Fit & Gesund  Fußball  Handball  Rad- und Rollsport Ringen 
SGAktiv Gesundheitszentrum Sportkegeln Tanzsport  Tennis Tischtennis Triathlon

 Fußball  Handball 

sga ringerlöwen
Beim Bezirksnachwuchsturnier in Kleinostheim

(BL/SW) Am 9. April richte-
te der SC Kleinostheim das 
Bezirksnachwuchsturnier für 
fast 100 junge Ringer aus. Um 
Wettkampferfahrung gegen 
andere Einsteiger zu sammeln, 
fuhren die SGA Ringerlöwen 
mit 5 Newcomer zu diesem 
Anfängerturnier, bei dem 
nur Sportler startberechtigt 
waren, die nicht länger als 2 
Jahre ringen.
In der Gewichtsklasse bis 25 
kg (4 Teilnehmer) startete 
Bilal Dedeoglu und feierte 
seinen ersten Turniersieg. 
Mit einer sehr guten Leistung 
gewann er alle seine 3 Kämp-
fe und durfte auf das obere 
Treppchen klettern. Daniel 
Dinkelacker rang bis 30 kg (6 
Teilnehmer) ein solides Tur-
nier. Im ersten Kampf müsste 
er sich knapp mit 15:18 Punkte 
geschlagen geben. In den an-
deren beiden Kämpfen konn-
te er sich durchsetzen und 
durfte sich über die Bronze-
medaille und den 3. Platz 
freuen. Bei Ömer Yazan woll-
te es in der Gewichtsklasse bis 
33 kg zu Beginn des Turniers 
nicht so richtig klappen. Trotz 
guter Leistung musste er sich 
in den ersten 3 Kämpfen ge-
schlagen geben. Er gab jedoch 
nicht auf und konnte sich im 

letzten Kampf doch noch mit 
einem Sieg belohnen. Am 
Ende erreichte er den 4. Platz. 
Zakaria Kortak und Mert 
Yilmaz starteten beide in der 
Gewichtsklasse bis 57 kg. Hier-
bei bestritt Mert sein erstes 
Turnier. Er versuchte im ersten 
Kampf viel und kämpfte tap-
fer gegen seinen erfahrere-
nen Gegner. Leider konnte er 
die knappe Punktniederlage 
nicht verhindern. Im zweiten 
Kampf siegte er kampfl os, da 
sein Teamkamerad nicht mehr 
antreten konnte. Zakaria ging 
offensiv in den ersten Kampf 
und musste seiner Unerfah-
renheit Tribut zollen und eine 
Niederlage einstecken. Gegen 
seinen Teamkollegen konnte 
er leider nicht mehr antreten. 
Mit einem 1. Platz, einem
2. Platz, zwei 3. Plätzen und 
einem 4. Platz war das Ziel 
Wettkampferfahrung auf 
gleichem Leistungsniveau 
zu erhalten, voll erfüllt und 
gleichzeitig ein schöner An-
sporn für den Nachwuchs, 
weiter gezielt und eifrig zu 
trainieren. Als nächstes steht 
Anfang Mai ein Internationa-
les Turnier in Dänemark auf 
dem Plan, hier sind wieder die 
Großen und Kleinen der SGA 
Ringerlöwen am Start.

SGA

line Dance
(Arheilgen, DL) Die Sportge-
meinschaft Arheilgen bietet im 
Anschluß an die Osterferien, 
ab 29. April, 15 weitere, neue 
Plätze in der Line Dance Grup-
pe des Vereins an. Das Training 
wird so organisiert werden, 
dass Einsteiger zusammen 
mit erfahrenen Gruppenmit-
gliedern tanzen können. Im 
Internet auf www.line-dance.
dieter-lasser.de gibt es Einbli-
cke in die Tanzform Line Dance. 
Bei der SG Arheilgen trifft man 
sich jeweils freitags von 8:00 
bis 9:00 Uhr in Halle 4 des SGA 
Sportzentrums, Auf der Hardt 
80 in Darmstadt-Arheilgen.
Eine Anmeldung ist online per 
E-Mail an dieter-lasser@gmx.
de erwünscht. Zum Line Dance 
sollten sporthallengeeignete 
Schuhe mitgebracht werden 
und etwas zum Trinken, z.B. 
Mineralwasser.

rückschlag für die sga-Fußballer
(Arheilgen, SB) Nach dem 
überzeugenden Auswärtser-
folg in Wolfskehlen, in der 
Vorwoche, galt es für die SG 
Arheilgen im Heimspiel gegen 
Hellas Rüsselsheim nachzule-
gen um damit die größten 
Abstiegsängste vom Tisch zu 
wischen. Leider erwischten 
die Arheilger nicht ihren bes-
ten Tag und mussten sich mit 
1:3 geschlagen geben und 
schweben dadurch weiterhin 
in akuter Abstiegsnot.
Die bittere Vorrundennieder-
lage in Rüsselsheim (4:0) noch 
im Hinterkopf, aber gestärkt 
durch das Schützenfest in 
Wolfskehlen (0:7) begann die 
SG Arheilgen die Partie über-
legen. Die SGA kontrollierte 
das Spiel und ging durch einen 
Schuss von Pawel Kadir in der 
16. Minute früh in Führung. 
Wenig später hatte T. Zeising, 
nachdem er mehrere Gegen-
spieler in deren Strafraum ins 
Leere laufen ließ, gar das 2:0 
auf dem Fuß, doch irgendwie 
fand das Spielgerät nicht den 
Weg über die Torlinie (19.). Als 
kurze Zeit später (22.) ein Ei-

gentor der Arheilger aus hei-
terem Himmel den Ausgleich 
brachte änderte sich der Spiel-
verlauf zusehends. Die Platz-
herren verloren nun nach und 
nach immer mehr den Zugriff. 
Vor allem die beiden agilen 
Angriffsspitzen der Griechen, 
die äußerst zielstrebig den 
Abschluss suchten, bereiteten 
der SGA einige Probleme. We-
nig überraschend gingen die 
Hellenen dann auch noch vor 
dem Seitenwechsel in Front, 
als sie einen Konterangriff 
zum 1:2 – Halbzeitstand er-
folgreich beendeten (39.).
Nur sechs Minuten nach Wie-
derbeginn hatte Karpenstein 
die Gelegenheit die Partie 
wieder ausgeglichen zu ge-
stalten, doch sein Versuch 
wurde gerade noch abge-
blockt. Im weiteren Verlauf 
übernahmen die Rüsselshei-
mer wieder die Initiative und 
erspielten sich mehrere aus-
sichtsreiche Tormöglichkeiten 
(53./54./55.) und erhöhten 
ihren Vorsprung, nach einem 
Eckball, auf zwei Treffer (58.). 
Nach einer weiteren Doppel-

chance der Gäste (63.), kamen 
auch die Hausherren wieder 
zu Gelegenheiten. Hamyede 
(67.), T. Zeising (79.) und der 
eingewechselte Feller (88.) 
vergaben ihre Möglichkeiten 
jedoch und Hellas Rüsselsheim 
ging verdienter Maßen als Sie-
ger vom Platz.
Die 2. Mannschaft der SG 
Arheilgen hatte, trotz 0:2 – 
Rückstand (8./81.), im Derby 
gegen die TSG Wixhausen 
mehr Glück. Kurz und unmit-
telbar, vor dem Schlusspfi ff 
erzielten P. Haile und D. Leh-
mann noch den Ausgleich 
und sicherten der SGA einen 
Punkt.

terminvorschau:
Mi. 13.04. 19:30 Uhr
SG Arheilgen II – TSG 46 
Darmstadt II
Do. 14.04. 19:00 Uhr
SG Arheilgen – Spvgg. 
Seeheim-Jugenheim
So. 24.04. 15:30 Uhr 
TSV Nieder-Ramstadt – SG 
Arheilgen II
So. 24.04. 15:30 Uhr
SKG Roßdorf – SG Arheilgen

Tennisabteilung TG 1875 Ziegelbusch

schnupper- & aktionstag

(Darmstadt, WR) Am Sonntag, 
den 24. April 2022, wird ab 
12 Uhr auf der Tennisanlage 
der TG 1875, Kranichsteiner 
Str. 183, die Freiluftsaison mit 
einem kleinen Festbuffet für 
die Mitglieder eröffnet. Ab 14 
Uhr fi ndet ein Mixed-Turnier 
auf den Plätzen entlang der 
Bahnlinie statt. Hierzu sind 
alle Mitglieder und vor allem 
auch Gäste eingeladen. Im 
Rahmen des Aktionstages 
„Deutschland spielt Tennis“ 
des Deutschen Tennisbundes 
sind alle Interessierten ein-
geladen ab 14 Uhr an dem 

Mixed Turnier teilzunehmen. 
Hier haben sowohl Anfäng-
erinnen und Anfänger als 
auch Tennisspielerinnen und 
Tennisspieler die Gelegenheit, 
aktive Mitglieder und die 
wunderschöne Tennisanlage 
der TG 1875 mit ihren sechs 
Plätzen kennenzulernen. Er-
frischungen und Snacks sind 
im Restaurant des Clubhauses 
erhältlich und können auf der 
schönen Terrasse an den Plät-
zen 1 und 2 eingenommen 
werden. Wir freuen uns auf 
einen sportlichen und hof-
fentlich sonnigen Aktionstag.

Kampfsportevent der superklasse 
in der großsporthalle erzhausen

Deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften im Kickboxen
(Erzhausen, GW) Am Samstag, 
den 30. April 2022, erlebt Erz-
hausen ein Kampfsportevent 
der Extraklasse in der Groß-
sporthalle Erzhausen. Es wer-
den spannende Kämpfe um die 
Deutsche Meisterschaft und 
Weltmeisterschaft im Kickbo-
xen ausgetragen werden. Die 
Veranstaltung wird live von 
Sport 1 übertragen! Doch wie 
kommt Erzhausen zu einem 
solchen Sportgroßereignis?
Der in Erzhausen lebende Se-
naid Salkicevic hat dramatische 
Erlebnisse hinter sich. Während 
des Bosnienkrieges, am 24. 
Mai 1994, schlug eine Granate 
direkt vor ihrem Wohnhaus 
ein, tötete seinen Vater und 
verwundete den 7-jährigen 
Senaid selbst so schwer, dass 
ihm sein rechter Unterschen-
kel amputiert werden musste. 
1996 fl oh seine Mutter  mit 
Senaid nach Deutschland, sie 
kamen bei einem Onkel in der 
Elbestraße in Erzhausen unter.
Für Senaid begann der schwe-
re Kampf zurück ins Leben. 
Bereits in Bosnien, natürlich 
noch vor seiner schweren 
Verletzung, hatte er mit dem 
Kampfsporttraining begon-
nen. Nach seiner Verletzung 
musste er damit einige Zeit 
pausieren. Er erhielt eine 
Unterschenkelprothese und 
lernte damit laufen. Und dann 

begann er wieder mit dem 
Kick-Box-Training in der Sport-
schule von Selhatin Gülsen in 
Neu-Isenburg.
Dank seines ehrgeizigen, 
übereifrigen Trainings konnte 
er schon bald erste Erfolge in 
der B-Klasse feiern, schnell 
steigt er in die Profi liga auf. 
Seine größten Erfolge sind 
dann zwei Weltmeistertitel in 
seiner Klasse 2009 in der Türkei 
und im Jahr 2014 in Rumänien. 
Und das nicht etwa in einer be-
sonderen Behinderten-Klasse, 
sondern bei den nichtbehin-
derten Aktiven!
Inzwischen hat Senaid Salkice-
vic seine Profi laufbahn been-
det. Er ist nun gerade dabei, 
sich seinen Lebenstraum zu 
verwirklichen: Am 1. Mai 2022 
wird er eine Kick-Box-Schule 
im Kurt-Schumacher-Ring 12 
in Egelsbach eröffnen!
Senaid ist auch als Promoter tä-
tig und organisiert Serien von 
„Supercup-Kickboxen-Events“. 
Eine dieser Kampfsportevents 
fi ndet am 30. Mai 2022 in 
der Erzhäuser Großsporthalle 
statt. Schirmherren dieser Ver-
anstaltung sind Uwe Thierfel-
der und Dieter Kirschner. Ab 
12 Uhr beginnen die Kämpfe 
der 6- bis 16-jährigen Nach-
wuchssportler, hier sollen die 
jugendlichen Kämpfer erste 
Erfahrungen sammeln. Ab 

17 Uhr beginnen die Wett-
bewerbe der Profi s. Bei den 
Deutschen Meisterschaften 
der Junioren nimmt der 2008 
geborene Santino Maaser aus 
Wixhausen teil. Die Deutschen 
Meisterschaften der Aktiven 
werden in zwei Gewichts-
klassen ausgetragen. Bei den 
Kämpfen um die Weltmeis-
terschaft trifft der deutsche 
Sergej Braun (Fulda) auf den 
Niederländer Chico Kwasi aus 
Amsterdam. In diesem Kampf 
treffen zwei Ausnahme-athle-
ten aufeinander, die auf abso-
lutem Weltniveau agieren. Vor 
allem hier werden fachkundi-
ge Besucher auf ihre Kosten 
kommen!
Tickets gibt es bei „Sehen 
Hören Thierfelder“ in der 
Bahnstraße 88 und im Restau-
rant „Match Point“ im Ten-
nisclubhaus, oder per E-Mail 
über die Adresse supercup-
kickboxing@web.de
Im Vorverkauf kosten die Ti-
ckets 35 Euro, an der Abend-
kasse 40 Euro.
Versäumen Sie nicht dieses 
einmalige Sportereignis, eine 
solch große Zahl von top Klas-
se-Kampfsportlern an einem 
Wettkampftag und an einem 
Ort werden Sie so schnell nicht 
wieder zu sehen bekommen. 
Faszinierende und mitreißen-
de Spannung garantiert!

Senioren Union Erzhausen

stammtisch
(Erzhausen, DK) Der nächste, 
beliebte Stammtisch fi ndet 
am Donnerstag, den 21. April
2022, statt. Wie immer im 
Bürgerhaus Erzhausen ab 
11:30 Uhr. Gäste sind, wie im-
mer, willkommen. Wir bitten 
um Anmeldung bei Christa 
Müller, Tel. 06150-6256 oder 
Dorothee Krüger, Tel. 06150-
7010. Wie immer sind die 
Coronabestimmungen zu be-
achten. Wir freuen uns auf ein 
gemütliches Beisammensein.

UWiga/WgD
Der Stadtverordnete Helmut 
Klett hat durch seinen Austritt 
aus der Fraktion UWIGA/WGD  
der Darmstädter Stadtverord-
netenversammlung die Durch-
führung eines Losverfahrens 
mit der Fraktion AfD um die 
Ausschusssitze herbeigeführt. 
Dabei hatte in der Sitzung am 
7.4.2022 die Fraktion UWIGA/
WGD das Nachsehen. Sie wird 
nicht mehr mit Sitz und Stim-
me in den Ausschusssitzungen 
vertreten sein.
Die bisherigen Ausschussmit-
glieder werden sich nichts-
destotrotz weiter an den Be-
ratungen in den Ausschüssen 
beteiligen und sich so in die 
fachpolitische Diskussion ein-
bringen.

erich Bauer
Fraktionsvorsitzender

UWiga/WgD

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
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 ENTRÜMPLUNG
 und ENTSORGUNG

Entrümpelungen 
Fa. G&G aus Darmstadt
schnell – sauber – faire Preise
Wir entrümpeln alles vom 
Keller bis zum Speicher 
besenrein (auf Wunsch auch 
mit kompletter Endreinigung)
Fachgerechte Entsorgung in 
den entsprechenden Stationen
Anfahrt, Besichtigung und 
Angebotserstellung kostenfrei 
Verwertbares (im Rahmen einer 
Entrümpelung) wird selbstver-
ständlich angerechnet.

 ☎ 06151-9619182

IBC GUSSHEIZKESSEL (GK) 
für Holz, Kohle und Pellets. 
Robust & effi zient. Bis zu 
4.800 Euro Förderung. 
www.ibc-heiztechnik.de

 ☎ 03632-667470

Yüngül Garten- und 
Landschaftsbau

Hausmeisterservice
Gartengestaltung – Rasen- 
und Rollrasenanlagen – Pfl an-
zungen und Pfl ege – Wege 
und Terrassen – Mauern – 
Treppen – Pfl asterarbeiten – 
Natursteinpfl aster – Platten-
arbeiten – Baumfällarbeiten 
– Hecke schneiden – Teich- 
und Bachanlage – Zaunbau.

 ☎ 06150-8650030
mobil 0177-5039679

info@yüngül-garten.de
www.yüngül-garten.de

In der Hahnhecke 9
64291 Darmstadt

Alles rund um´s Haus
und Garten:

Fachbetrieb für:
... Gartengestaltung- und Pla-
nung, Pfl asterarbeiten, Terras-
senarbeiten, Natursteinarbei-
ten, Baum- und Heckenschnitt, 
Rollrasen, Teichanlagen, Erdar-
beiten und viel mehr...

Professionelle Beratung -
Sicher und kostenlos!
 ☎ 06150-8677462 oder

 ☎ 0173-3189501
Email: tunc-galabau@hotmail.de

 RUND UMS HAUS

 SCHNÄPPCHENMARKT

Erfahrener Fliesenleger 
verlegt Fliesen auch großfor-
matige Fliesen, Platten und 
Mosaik.
Fliesenverlegung Robert

 ☎ 0157-50389907

 IMMOBILIEN/GRUNDSTÜCKE

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER,

Telefon 06151-9510791

Immobilien & Hausverwaltung · 06150-865105
Wir suchen ständig Wohnungen und Häuser zum Kauf!

PRO-NATUR GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU

...alles im grünen Bereich
Spezialfällungen,Entsorgung, 
Hecken- und Gehölzschnitte, 
Zaun-, Rasen- (Rollrasen), 
und Teichbau, Naturstein-
arbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pfl asterarbeiten, Winter- und 
Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos

Inh. Murat Aksoy
 ☎ 0163-2855212 oder 

06150-83190
E-Mail info@pro-natur.net

 KÖRPER u. GEIST

Sie benötigen
Ergotherapie?

TATENKRAFT
ERGOTHERAPIE

Albrechtstraße 1
64291 Arheilgen

Neue Nummer: 06151-493 49 43
www.tatenkraft.de

Hausbesuche sind möglich!
Alle Kassen und Privat!

AUCH WÄHREND COVID-19
ZUR THERAPIE ZUGELASSEN!

MB-GARTEN PROFI
Ihr Garten in den
besten Händen!

Gartenarbeiten: Jahres-Pfl ege, 
Hecken schneiden, Neupfl an-
zungen, Baumfällungen, Ab-
bruch, Entsorgung, Pfl aster-
arbeiten, Kellerwand isolieren/
abdichten, Zaun-Montage 
UND NOCH VIELES MEHR auf 
Anfrage!

M. Bakan
 ☎ 0177-8037326 oder 

0157-35130879

Dachreparatur und
Spenglerarbeiten
Telefon 0178-9452706

Sie möchten Ihre 
Immobilie vermieten 

oder verkaufen?
Rufen Sie uns an!

Fachkompetenz und 
Erfahrung für Ihre Immobilie.

 NACHHILFE  
 und UNTERRICHT

Entrümpelungen
Gräver Darmstadt

Ob Garage, Keller, Wohnung, 
Haus – wir räumen für Sie alles 
aus. Diskrete Räumung von Messi 
Wohnungen. Tapeten-, Teppich-
bodenentfernung. Ehrlich – sau-
ber – zuverlässig. Festpreisga-
rantie. Alle Gegenstände werden 
direkt verladen – kein Ablagern 
an der Straße, keine Einsicht oder 
Entnahme für dritte Personen. 
Besichtigung und Anfahrt kosten-
frei, auch nach Feierabend und an 
Sonntagen. Fachgerechte Entsor-
gung mit Entsorgungsnachweis.

 ☎ 06151-9679373

Garten- & Landschaftsbau
„Roni“

Vertikutieren, Rasenmähen,
Rollrasen, Baumpfl ege, Baumfällung, 
Bepfl anzungen, Hecken-, Obst- & 
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein-
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, Kleinere Reparaturen, 
Objektbetreuung &

sonstige Dienstleistungen.
Anfahrt und Beratung kostenlos.

Büro DA-Arheilgen.
 ☎ 0176-23855035

oder 06151-1547722
Fax: 06151-7875282

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

 VERSCHIEDENES
Bau- und Firmenschilder
Fahrzeugbeschriftung, Siebdruck-
Aufkleber, Schaufenster- und Fas-
sadenbeschriftung, preiswert von
Meisterbetrieb A. Kegel
Telefon 0 6151/89 97 75
Fax 0 6151/ 89 34 52

Suche Motorsägen, 
alle Modelle

Auch defekt. Husqvarna oder 
Stihl, auch andere Marken, 
auch Heckenschneidgeräte. 
Bitte alles anbieten, auch Bau-
stellengeräte.

 ☎ 06158-6086988
 ☎ 0173-3087449

Die alte Uhr Nachlassver-
waltung, Ankauf aller Anti-
quitäten, Briefmarkennach-
lässe, Münzen, Reparaturen.
Dieburger Str. 32, Darmstadt, 
15-18 Uhr (außer Mi.).

 ☎ 06151-782615

 ANTIQUITÄTEN

ARHEILGER- 
POST.DE 

Getränke Herrmann
ihr Lieferservice

Sie bestellen, wir liefern!
 ☎ 06151 - 75 246

info@bier-herrmann.de

Achtung Achtung Sammler 
kauft Pelze Nerze aller Art Silber 
Uhren aller Arten Schallplatten 
Nähmaschinen Schreibmaschi-
nen Bernstein Münzen Zinn Blei-
kristall Ferngläser Perücken Tep-
piche Bilder Ölgemälde Möbel 
Porzellan Krokotaschen Krüge 
Modeschmuck Gardinen Pup-
pen  Orden Figuren komplette 
Nachlässe auch wohnungsauf-
lösungen altgold bruchgold 
zahngold Goldschmuck 100% 
seriös und diskret kostenlose 
Beratung und Anfahrt sowie 
kostenlose Wertschätzung 
zahle Bar vor Ort täglich von 
7:30-20:30 Uhr gerne auch am 
Wochenende

 ☎ 069-67704886

 GASTRONOMIE

Erzhausen, Friedrich-Ebert-Str. 34 
Tel. 0 61 50 / 71 04

jederzeit telefonisch erreichbar
www.zum-alten-euler.de

Gasthaus • Pension • 
Partyservice

Catering
Geöff net für Feierlichkeiten 

jeglicher Art, z.B. Hochzeiten, 
Empfänge, Geburtstage, 

Trauerkaff ee 
(ab 20 Personen)

Mo. bis So. buchbar

HairSalone da Tina Lazaro
Haarkunst in Perfektion
Frankf. Landstr. 155, DA-Arheilgen
Telefon 06151-2768435
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
      Sa.      8.00 - 13.00 Uhr
Mittwochs geschlossen!

 FRISUR/KOSMETIK

 FAHRZEUGE

KFZ-ANKAUF
FAIRE PREISE

SOFORT BARGELD
PKWs · Busse
Geländewagen
Wohnmobile
Wohnwagen

Oldtimer · Motorräder 
Anhänger · LKWs

alle Marken · alle Modelle
auch ohne TÜV mit Mängel

Unfallwagen · Baujahr 
km-Stand · Zustand egal

Alles anbieten!
Telefon 06158-608 69 88 

oder 0173-308 74 49

Kaufe Wohnmobile, 
Wohnwagen 

und Nutzfahrzeuge
Zustand egal, auch mit 
Mängeln, Schäden und 

vielen Kilometern. 
Bitte alles anbieten, 

zahle bar.

 ☎ 06158-9418001
mobil 0174-5966206

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

 ☎ 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Inh. Veronika Baldewein
Schorlemmerstr. 29

DA-Arheilgen

Tel.: 0 61 51 – 37 25 77

Kosmetikstudio im Haus.

Siegmayer 
Mini Containerdienst 

Containerstellung in 2 cbm 
und 3 cbm Grössen. (keine 
größere). Geeignet für Bau-
schutt, Holz, Regips, Grasab-
fälle. Bei größeren Mengen 
kann speziell für Baum- oder 
Grasabfälle ein Lkw mit Kran 
Abhilfe schaffen. Preis nach 
Absprache.

 ☎ 0179-5979912

Wir... Immobilien Brembach und
Immobilien Blum möchten Sie bei Ihrem

Vorhaben des Verkaufs oder Vermietung
unterstützen.

Immobilien Blum – U. Brembach-Immobilien
Tel. 06151-371091  

Mobil 0171-7287499
Tel. 06151-373014  

Mobil 0176-21184747
www.ib-blum-immobilien.de
www.immobilien-brembach.de

Restaurant
Andalucia
Am Sonnendeck

Fisch, Tapas, Pizza, Pasta, 
Schnitzel und Salate.
Di – So von 17:00 bis 22:00 Uhr.

�               Tennis Clubhaus
     Auf der Hardt 80
      64291 Darmstadt
�          06151-376911

 TEXTILIEN
UNIFLOTT – TEXTILPFLEGE
DA-Kranichstein EKZ am See

 ☎ 06151-710404
Wäscherei + Reinigung

Heißmangel
Brautkleid + Hemdenservice

Änderungsschneiderei

Musikschule TietzMusikschule Tietz
Ja, es gibt sie noch! Ja, es gibt sie noch! 

Workshop OnlineWorkshop Online
per Skype.per Skype.

Gitarre, Akkordeon,
Klavier u. Keyboard.
Nachvollziehbare, Praxisbe-
zogene Musiktheorie für An-
fänger und Fortgeschrittene, 
Kinder und Erwachsene. Mu-
sik-Unterricht Online Zuhause. 
Gewohntes Umfeld, Zeiter-
sparnis, keine Anfahrtswege
oder auch in der Musikschule.

Musikschule tietz
Wachtelweg 150

64291 Darmstadt-arheilgen
e-Mail: helmuttietz@freenet.de

 ☎ 06151-372866

fachgerecht - pünktlich - sauber
Malerbetrieb
Untere Mühlstraße 35 
64291 DA- Arheilgen
   ✆ (06151) 396 58 30
Fax (06151) 396 58 31

Med. Fußpfl ege 
natürlich vom podologen
peter sauerwein, podologe
Staatl. geprüft und anerkannt
tel. Vereinb. 06151 – 23 061

Albrechtstraße 1, Arheilgen 
(Eingang bei Tatenkraft Ergotherapie)

z. Zt. keine neuen patienten

 NAGEL- und 
 FUSSPFLEGE
Sie möchten schöne und 
gepfl egte Füße haben? 

Dann steht Ihnen Ihre
Fachfußpfl egepraxis

Simone Haese-Reitz
Jägertorstr. 10, 64291 Darmstadt 

gerne zur Verfügung.
Gerne besucht Sie meine
Kollegin Ewelina Christel 

auch zuhause!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

 ☎ 06151-8507778 oder
0160-8049925

Exklusives Maßatelier
für Fensterdekoration
Wir fertigen Gardinen in 

hochwertiger Qualität ganz 
individuell nach Ihren

Wünschen an.
gardinenideen Viktoria

In den Wingerten 25
64291 Darmstadt/Wixhausen

www.gardinenideen-viktoria.de
 ☎ 06150/9617139

! Hey – Stop !
net glei fortschmeiße,

des kann mer bestimmt  
noch ma schweiße!

·  SCHWEIßEN
·  REPARIEREN
·  ÄNDERN
·  ANFERTIGEN

·  EDELSTAHL
·  STAHL
·  ZINKBLECH 

01577-2095964

KLEINMETALLARBEITEN
MARKUS FÄHNRICH

Hausmeister A. KRAUSE, 
Haus- und Gartenpfl ege, 
Winterdienst, Frühjahrsputz 
im Garten. 

 ☎ 0157-71822101

Musikschule Rene Winter
Klavier- und

Keyboardunterricht
in Langen, Darmstadt

und Umgebung
für Kinder und Erwachsene 

jeder Altersklasse.
 ☎ 0177-9652106

E-Mail:
music@renewinter.de
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Auflösung des Rätsels

WWP09/8

Büro mit ca. 40m² inklusive 
kleiner Küche und WC in Erz-
hausen ab sofort zu vermie-
ten.

 ☎ 0173-6739404

Möbl. Einliegerwohnung
in Arheilgen, ruhige Lage, 
5 Gehminuten zur Straßen-
bahn, ca. 40m², mit Dach-

terrasse und Gartennutzung,
ab 01.05.2022 frei.

 ☎ 06151-376979

Ein- oder Zweizimmer-
Wohnung in Arheilgen ge-
sucht (ggf. Wixhausen) von 
fl eißigem poln. Handwerker 
(32/Bau, Sanitär, Elektro).

 ☎ 06151-372613 oder 
0151-44544205

Die Sonne scheint endlich 
wieder, da fehlt doch nur 

der E-Motorroller
„Venezia“ von Nova 

Retro-Modell
Aus gesundheitlichen Grün-
den zu verkaufen: 1.100 Euro.
Im Januar 2021 gekauft, 13 
km auf dem Tacho. Zwei Hel-
me in M gibt’s dazu. E-Motor: 
2000 W, 45 km/h mit Faltga-
rage, Panzerkettenschloss und 
Topcase. Eine  Batterieladung 
reicht für 45 bis 65 km – je nach 
Fahrstil. Standort Erzhausen.

 ☎ 0175-2077177

Glückliche Heimkehr
Katze PAULINE ist wieder in 
ihrem Zuhause angekommen. 
Aber wo sie für 3 Wochen in 
Pension war, würden wir doch 
gerne erfahren.
Leider gibt sie keine Auskunft 
oder wir verstehen es nicht.
Über einen Anruf würden 
sich nachfolgende Telefon-
Nummern sehr freuen:

 ☎ 06151-373158 oder
0157-323 462 50

Küche zu verkaufen Neu-
wertige Küche (eingebaut 
9.21) inkl. Elektrogeräte (AEG, 
Bosch, Siemens) aufgrund von 
Umzug zu verkaufen. Küche 
der Firma Burger (Typ Mara) 
mit grauer Front. Selbstabbau.
4100 Euro auf VB (Neupreis 
5900 Euro).

 ☎ 0177-5842484

Helfen Sie, die Lebensräume 
bedrohter Tierarten weltweit zu 
schützen. Jetzt spenden: wwf.de
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 info@bachmann-bestattungen.de

Bahnstr. 182A

Wir begleiten Sie von 
der ersten Minute an.

Kaspar
Bestattungen

Pietät Sebastian Kaspar
Gräfenhäuser Str. 4a  l  64390 Erzhausen  l  T. 06150-5451166  

info@kaspar-bestattungen.de  l  www.kaspar-bestattungen.de

Alles wandelt sich.     
Neu beginnen kannst du
mit dem letzten Atemzug.

Bertolt Brecht

Johann Busch
              

                    

In Liebe
Deine Anja   

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag,
den 22. April 2022, um 10:30 Uhr auf dem Friedhof in Erzhausen statt.
Das Betreten der Trauerhalle ist nur mit einer medizinischen Maske möglich.

* 10. 08. 1950 
in Belgrad

† 29. 03. 2022 
in Erzhausen

Von guten Mächten wunderbar geborgen. 
  

Wir nehmen Abschied von 

Irmgard Schmidt
geb. Bauer

* 23. 09. 1931      † 10. 04. 2022

In Liebe
Holger Bauer mit Familie
Günter Breidert mit Familie
sowie alle Angehörigen

64390 Erzhausen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag, den 29. April 2022,
um 10 Uhr auf dem Friedhof in Erzhausen statt .„Einer für Alle – Alle für Einen“

Gemeinsame Hilfsaktion für die Feuerwehr Ivanychi

(erzhausen, stM) Der schreck-
liche angriff auf die Ukraine 
hat uns zutiefst erschüttert. 
auch unsere partnerstadt 
ivanychi ist hiervon betroffen. 
ankommende Flüchtende so-
wie angriffe auf benachbarte 
Kommunen wirken sich auch 
in ivanychi aus. Die Feuerwehr 
vor ort hatte während einer 
Videokonferenz mit Bürger-
meisterin Claudia lange,
hubertus riedl und den Ver-
tretern unserer erzhäuser 
Feuerwehr Dirk heinrich und 
thorsten heller in erschütter-
ten Berichten ihre situation 
und Bedürfnisse geschildert. 
es fehlt an grundlegenden 
feuerwehrtechnischen gerä-
ten, um vor ort zu schützen 
und zu retten. Daraufhin or-
ganisierte die Wehrführung 
eine sammelaktion der Feu-
erwehren im landkreis Darm-
stadt-Dieburg für dringend 
benötigte ausrüstungsgegen-
stände. Die Bereitschaft und 
das engagement der Wehren 

war sehr groß. so wurde in 
kurzer Zeit ein umfassendes 
paket von 2 tragkraftspritzen,
2 stromerzeugern, 1 hydrau-
lischer rettungssatz, ca. 50 
satz Brandschutzkleidung, 
Feuerwehrstiefel und -helme, 
schlauchmaterial, Feuerwehr-
armaturen, schaummittel, 
Desinfektionsmittel, sani-
tätsmaterial und vieles mehr 
zusammengestellt. 
Der jahrelange partner und 
Unterstützer der Freiwilligen 
Feuerwehren – die sparkas-
senversicherung – spendete 
eine neue Wärmebildkamera. 
Diese wurde am 24.3. durch hr. 
eifert übergeben. Die dring-
end benötigte Wärmebildka-
mera unterstützt vor allem 
bei der personensuche und 
beim suchen nach versteckten 
glutnestern. Die technischen 
gerätschaften wurden vor 
dem Verpacken noch ausführ-
lich getestet und gewartet 
sowie eine Kurzbedienungs-
anleitung ins ukrainische 

übersetzt. am samstag, den 
26. März, wurden in unserem 
gerätehaus alle Utensilien 
zusammengepackt und für 
die abholung am 8. april 
vorbereitet, sodass der trans-
port mit anderen hilfsgütern 
direkt ohne Umladung und 
Umwege nach ivanychi star-
ten konnte. organisiert wurde 
der transport durch den erz-
häuser Verein „Vergiss-Mein-
nicht – hilfe für Kinder und 
Jugendliche e.V.“, welcher sich 
seit 2003 intensiv und ehren-
amtlich in ivanychi engagiert. 
an dieser stelle möchten wir 
„DanKe“ sagen für die gro-
ße Unterstützung an dieser 
hilfsaktion! Wir danken 
dem Verein „Vergiss-Mein-
nicht“, den Feuerwehren aus 
pfungstadt, Mühltal, Fisch-
bachtal,  alsbach-hähnlein, 
Babenhausen und Messel, 
der sparkassenversicherung, 
der gemeinde erzhausen und 
den vielen helferinnen und 
helfern.
hoffen wir gemeinsam, dass 
dieser sinnlose Krieg ein 
schnelles ende fi ndet.

Eure Freiwillige
Feuerwehr Erzhausen

Aktionsbündnis Ivanychi/Ukraine
Und wieder konnte ein mit Hilfsgütern beladener LKW in unsere

Partnergemeinde Ivanychi/ West-Ukraine geschickt werden

(erzhausen, MB) Die nächs-
te gemeinsame aktion des 
„aktionsbündnisses ivanychi/
Ukraine“ der gemeinde erz-
hausen (vormals Krisenstab 
erzhausen) konnte am Freitag, 
08. april 2022 unter der be-
währten leitung des Vereins 
Vergiss-Mein-nicht e.V. ge-
startet werden. 
als gegen 14:00 Uhr der 
lKW ankam, warteten trotz 
des schlechten, regnerischen 
Wetters, bereits über 30 
helfer*innen um die hilfsgü-
ter für ivanychi zu laden. ein 
eindrucksvoller Moment war 
die ankunft der hilfsgüter 
der Freiwilligen Feuerwehr 
erzhausen. Diese hatte im 
gesamten Kreisgebiet bei 
ihren Feuerwehrkameraden 
dringend benötigte ausrüs-
tungsgegenstände gesam-
melt  (u.a. aggregate, pum-
pen, Bekleidung, schläuche) 
und auf mehreren paletten 
angeliefert. Unter anweisung 
des lKW-Fahrers wurden die 
paletten mit einem radlader 
geladen. Darüber hinaus wur-
den nach abstimmung mit 
der gemeinde ivanychi meh-
rere tonnen lebensmittel, 
über 70 Matratzen, mehrere 
paletten Verbandsmaterial, 
Medikamente u.v.m. auf den 

Weg gebracht. Vielen Dank 
für die vielen spenden, die 
auch diesmal wieder für die 
Menschen in der Ukraine 
abgegeben wurden. Vielen 
Dank an alle helfer, die beim 
Beladen des lKWs mit dabei 
waren und vielen Dank an 
alle, die unsere aktionen auf 
vielfältige art und Weise im-
mer wieder unterstützen. Mit 
unserer lieferung unterstüt-
zen wir die gemeinde ivanychi 
und die vielen Freiwilligen vor 
ort, die sich um die Betreuung 
der sog. Binnenfl üchtlinge 

kümmern. Derzeit sind be-
reits über 1.300 personen, die 
größtenteils in privatunter-
künften untergebracht sind, 
zu betreuen. Diese Zahl steigt 
täglich und erfordert weiter-
hin unsere solidarische hilfe.
gegen 18:30 Uhr startete der 
lKW in richtung ivanychi/
Ukraine und wird dort am 
sonntag nachmittag erwar-
tet. Die nächsten sammel-
termine für ivanychi und 
der nächste lKW-transport 
werden zeitnah im erzhäuser 
anzeiger bekannt gegeben.

Unterstützung von ALDI 
SÜD an die Menschen in 

Ivanychi/Ukraine

(erzhausen, MB) Wir freuen 
uns sehr, dass uns alDi sÜD 
wieder bei lebensmitteln für 
die Menschen in ivanychi/ 
Ukraine unterstützt hat. Die-
se lebensmittel, die vor ort 
dringend gebraucht werden, 
wurden von helfern aus erz-

hausen abgeholt, sicher für 
den transport am 08.04.2022 
verpackt und sind bereits in 
ivanychi. 
liebes alDi sÜD-team, wir als 
Verein Vergiss-Mein-nicht e.V. 
sagen ganz herzlich DanKe 
für eure Unterstützung.


